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Geltungsbereich

Vorbehalt anderer Vor-
schriften

Verhaltnis zum Privat-
recht

Besitzstandsgarantie

A  Allgemeine Bestimmungen

Art. 1

! Das Baureglement — einschliesslich der graphischen Darstellun-
gen der Messvorschriften im Anhang A sowie den Anhéngen B und
C — qilt fir das ganze Gemeindegebiet. Es bildet zusammen mit den
Zonenplanen' und den Schutz- und Teilzonenplénen die baurechtli-
che Grundordnung der Gemeinde.

2 Es ist als erganzendes Recht anwendbar, soweit besondere bau-
rechtliche Ordnungen bestehen.

Art. 2

! Die einschlagigen Bestimmungen des eidgendssischen, kantona-
len und kommunalen Rechts bleiben vorbehalten?.

? Die Vorschriften des Baureglements sind zwingend und kénnen
durch private Vereinbarungen nur geandert oder aufgehoben wer-
den, wenn eine solche Mdglichkeit ausdricklich vorgesehen ist.

% Im Verhaltnis unter Nachbarn sind (iberdies die Eigentumsbe-
schrankungen und die Bau- und Pflanzvorschriften des Schweizeri-
schen Zivilgesetzbuches (ZGB) und des bernischen Einfliihrungsge-
setzes zum Zivilgesetzbuch (EG z ZGB) zu beachten®.

Art. 3
! Es gilt Art. 3 BauG.

2 Schiitzens- oder Erhaltenswertes Gebaude, die durch Elementar-
ereignisse ganz oder teilweise zerstért wurden, durfen unbesehen
von Abweichungen zu den Bauvorschriften innert finf Jahren im
bisherigen Umfang wieder aufgebaut werden, sofern keine Uberwie-
genden 6ffentlichen Interessen wie Verkehrssicherheit, Raumbedarf
von Fliessgewéassern etc. entgegenstehen.

gultige Zonenplane:

Teilplane 1:2500: Hohfluh, Wasserwendi, Goldern, Reuti

Die wichtigsten massgebenden eidgendssischen und kantonalen Erlasse sind
im Anhang E aufgefuhrt.

® insbesondere Art. 667 bis 712 ZGB und Art. 79 bis 79i EG z ZGB in der Fas-
sung vom 7. Juni 1970 (vgl. Anhang D).



Baureglement (BauR)
Einwohnergemeinde Hasliberg

Baubewilligung
Baubeginn

Vorzeitiger Baubeginn

Erfordernis

Voraussetzungen

Ausnahmen

Befugnisse der Baube-
hérde

B Allgemeine Voraussetzungen der Uberbauung

| Baubewilligungspflicht
Art. 4

! Bauten, Anlagen und Vorkehrungen diirfen erst erstellt, abgean-
dert oder abgebrochen werden, wenn hierfir die Baubewilligung und
die besonderen Bewilligungen rechtskréftig erteilt sind.

2 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des Baubewilligungsdek-
retes Uber den vorzeitigen Baubeginn (Art. 39 BewD) und die Be-
freiung vom Bewilligungserfordernis (Art. 1 Abs. 3 BauG, Art. 6
BewD) sowie die speziellen Bestimmungen der Gemeinde.

% Baubewilligungspflichtig sind alle Bauvorhaben und Vorkehrungen
gemass Art. 4 des Baubewilligungsdekretes (BewD).

* Fir bewilligungsfreie Bauten und Anlagen gilt Art. 5 BewD mit der
erlauternden Weisung der Justiz-, Gemeinde-, und Kirchendirektion
des Kantons Bern. Im Zweifelsfall wird empfohlen, die Baubewilli-
gungspflicht mit der Bauverwaltung abzuklaren.

Art. 5

! Bauvorhaben sind zu bewilligen, wenn sie den Voraussetzungen
von Art. 2 BauG entsprechen®.

2 Fir die Erteilung von Ausnahmen sind das eidgendssische und
das kantonale Recht massgebend.

% Bei Bauvorhaben, die zu Bedenken in Bezug auf die Einpassung
in das Orts-, Strassen- und Landschaftsbild Anlass geben, kann die
Baubewilligungsbehérde auf Kosten der Bauherrschaft eine neutrale
Fachberatung® beiziehen.

Weitere Bestimmungen des 6ffentlichen Rechts vgl. Anhang E.

Fachberatung, z. B.

—  von der Einwohnergemeinde bezeichnete Fachberater

—  Kantonale Denkmalpflege oder Arch&ologischer Dienst des Kantons Bern
—  Bauberater des Berner Heimatschutzes

—  Kantonales Tiefbauamt

—  Kommission zur Pflege der Orts- und Landschaftsbilder (OLK)
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Hinreichende Erschlies-
sung und Unterhalt

Uberbauungsordnung
far Deteilerschlies-
sungsanlagen

Strassenunterhaltspflicht

Il Erschliessung
Art. 6

! Die Erschliessung (hinreichende Zufahrt, Wasserversorgung, Ab-
wasserleitung und -reinigung, Entwésserung, Energie usw.) der
Bauzonen muss auf den Zeitpunkt der Fertigstellung des Baues
oder der Anlage, wenn nétig bereits bei Baubeginn, erstellt sein.

2 Firr die Einteilung in Detail- und Basiserschliessungsanlagen gel-
ten Art. 106 BauG, der Verkehrsrichtplan und die Uberbauungsord-
nungen der Gemeinde.

® Der Gemeinderat ist erméchtigt, wenn es die értlichen Verhaltnisse
gestatten, den Winterdienst zugunsten des Umweltschutzes oder
der Schlittelwege einzuschranken.

Art. 7

' Die Neuanlage und der Ausbau von Erschliessungsanlagen erfor-
dern in der Regel eine rechtskréftige Uberbauungsordnung.

2 Die Baupolizeibehérde kann auf eine Uberbauungsordnung ver-
zichten, wenn die zweckméassige und den Bestimmungen der kan-
tonalen Baugesetzgebung entsprechende Gestaltung der Erschlies-
sungsanlagen tats&achlich und rechtlich gesichert ist. In diesem Fall
genugt das ordentliche Baubewilligungsverfahren. Das gilt vor allem
fir Strassenbauvorhaben im Sinne von Art. 14 Abs. 2 SG.

® Der Gemeinderat kann die Erschliessung vertraglich den interes-
sierten Grundeigentiimern Uberbinden (Art. 109 BauG). Im Weiteren
gelten die Bestimmungen der Bauverordnung (Art. 3 ff BauV).

Art. 8

! Fur den Unterhalt von Strasse und Gehwegen gelten das Stras-
sengesetz und die Streassenverordnung.

2 Ubermaéssige Verunreinigungen von Strassen und Gehwegen sind
vom Verursacher zu beheben.

® Private Zufahrten zu Landwirtschafts- und Gewerbebauten sind im
Anschluss an eine 6ffentliche Strasse auf den ersten 5 m mit einem
tragféhigen Unterbau zu erstellen. Vorbehalten bleiben weiterge-
hende Bestimmungen an Kantonsstrassen.
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Erstellungspflicht fur
Abstellplatze

Ersatzabgabe

lll Abstellplatze

Art. 9

! Bei Erstellung, Umbau, Erweiterung oder Zweckanderung von Ge-
b&uden und Anlagen hat der Bauherr auf dem Baugrundstick oder
in dessen Néhe Abstellplatze fur Motorfahrzeuge und Zweiréder zu
errichten (Art. 49 ff der BauV).

2 Fir Bauten in der Tourismuszone, in denen kein allgemeiner Ver-
kehr erwlinscht ist, kann der Gemeinderat auf vertraglicher Basis®
spezielle Lésungen treffen, wobei fur mindestens 60 % andernorts
Ersatz sicherzustellen ist. Flr fehlende Parkplatze bleibt die Ersatz-
abgabe nach Art. 10 geschuldet.

® Der Abstellplatz ohne Zufahrtsflachen muss pro Auto mindestens
12 m?, fir Zweirader mindestens 1 m® betragen’.

* Der Bestand von Abstellplatzen auf fremdem Boden ist im Grund-
buch sicherzustellen.

® Die Ein- und Abstellplatze sind ausserhalb des Strassen- oder
Wegrandes und eines allfalligen Bankettes zu erstellen. Sie sind so
auszubauen, dass sie ohne Geféahrdung, insbesondere ohne Beein-
tréachtigung der Verkehrssicherheit benutzt werden kénnen. An Kan-
tonsstrassen gelten strengere Anforderungen.

® Die Garageneinfahrten senkrecht zur Strasse sind mindestens 5 m
vom Strassen- resp. Trottoirrand entfernt zu erstellen, so dass die
Fahrzeuge vor oder bei der Garage abgestellt werden kdénnen. Fur
Garagen parallel zur Strasse gilt der Bauabstand von 6ffentlichen
Strassen.

Art. 10

' Far alle Autoparkplatze, die nach Art. 9 Abs. 1 zu erstellen sind,
aber aus rechtlichen, topographischen oder gestalterischen Grin-
den nicht erstellt werden kénnen oder drfen, ist eine Ersatzabgabe
zu leisten.

? Die Ersatzabgabe pro Autoabstellplatz betragt Fr. 10°000.— und
wird bei Baubeginn zur Zahlung féllig.

® Die Preissumme wird jahrlich stillschweigend auf den 1.1. den ver-
anderten Bau- und Landerwerbskosten angepasst. Basis bildet der
Berner Baukostenindex (Stand 1.4.1987: 100 Punkte).

¢ sofern erforderlich mit Eintrag im Grundbuch

vgl. Anhang A2
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Schutz des Dorf- und
Landschaftsbildes

Gestaltung
Allgemeine Vorschriften

* Der Ertrag der Ersatzabgabe wird zur Verbesserung der 6ffentli-
chen Parkierungsmdglichkeiten und des 6ffentlichen Verkehrs ver-
wendet.

® Durch die Entrichtung einer Ersatzabgabe entsteht kein Anspruch
auf einen Abstellplatz auf 6ffentlichem Grund.

C Baupolizeiliche Vorschriften

I Gestaltung
Art. 11

! Alle Bauten, Anlagen und deren Umgebung, sind hinsichtlich

— architektonischer Gesamtwirkung

—  konstruktiver Stilrichtung

— Stellung und Standort des Geb&udes und der Firstrichtung

— Proportionen, Dimensionen und Form

— Dach- und Fassadengestaltung

— Fenster- und Sprosseneinteilung

— Einzelheiten und Detailgestaltung

so zu gestalten, dass sie sich in das jeweilige Siedlungs-, Strassen-,
Orts- und Landschaftsbild sowie in die Geb&udegruppen einfugen.
Besondere Eigenheiten und Schdnheiten des Siedlungs- und Land-
schaftsbildes sind zu erhalten.

% In den Dorfschutzzonen sind Neubauten besonders sorgfaltig in
die bestehende Siedlung einzuordnen.

® Fir Neubauten in Gebieten, die keine direkte rdumliche Beziehung
zu bestehenden Siedlungsgebieten haben® und fiir touristische Vor-
haben in Tourismus- und Hotelzonen sowie in Zonen fir 6ffentliche
Nutzungen liegen, kann unter Berlcksichtigung des Landschaftsbil-
des eine von den allgemeinen Vorschriften abweichende Gestaltung
bewilligt werden. Vorbehalten bleibt die Einordnung ins Orts- und
Landschaftsbild.

Art. 12

! Die Gebaude sind im Ganzen und in ihren Einzelheiten einwand-
frei zu gestalten. Das Material und die Farbgebung sind bei allen
Teilen aufeinander und, sofern gegeben, auf die Gebaudegruppe
abzustimmen. Flr Garagen und Garageneinfahrten gilt dies in be-
sonderem Masse.

8 fehlende Sichtverbindung oder gréssere Distanz zu bestehenden Siedlungstei-

len
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Material, Baustoffe und
Farbgebung

Umgebungsgestaltung

? Fensterflachen haben den Proportionen der Fassade und der je-
weiligen Eigenheit des Gebaudetyps zu entsprechen. Es sind mog-
lichst wenig verschiedene Fenstertypen zu verwenden.

® Die talseitige Hauptfassade darf keine vorspringenden geschlos-
senen Hauptgebaudeteile enthalten. Einspringende Gebaudeteile
an der Sudfassade sind nur an den Geb&udeecken gestattet. Die
Firstkonsolen sind der Fassadengestaltung und -konstruktion anzu-
passen.

* Anschriften und Reklamen haben sich dem Erscheinungsbild des
Gebaudes und der Umgebung in Grésse, Farbe und Beleuchtung
unterzuordnen.

Art. 13

! Die Hauptgebaude, Schdpfe oder Nebengebéaude sind in Holz aus-
zufihren oder mit Holz zu verkleiden. Die Sockelpartien oder Fas-
sadenteile, die den gewachsenen Boden Uberragen, kénnen in ei-
nem weissen Farbton verputzt, in gestocktem Beton oder in Natur-
stein erstellt werden. Bei landwirtschaftlichen Okonomiegebauden
kann das Sockelgeschoss auch in rotem oder grauem?® Sichtmauer-
werk erstellt werden.

?Das Sockelgeschoss von Wohngeschossen muss mit verputztem
Mauerwerk oder mit Natursteinen erstellt werden.

3 Samtliches Holzwerk ist im Naturzustand zu belassen oder mit
nicht deckenden, farblosen oder leicht hellbraun geténten Schutz-
anstrichen zu behandeln.

* Flachig wirkende und unproportional hohe Briistungswannen sind
nicht gestattet.

®Die Unterseiten von Tragplatten aller Art sind im Material wie im
Farbton an das unterliegende Geschoss anzupassen.

® Fensterladen sind gestattet, wenn sie in Material und Farbton der
Fassade entsprechen.

’ Die Farbtdne missen sich gut in das Orts- und Landschaftsbild
einpassen. Grelle oder auffallige Fassaden- und Aussenverkleidun-
gen sind nicht gestattet.

Art. 14

' Beim Pflanzen von Baumen und Gehélzen sind standortgerechte,
heimische Arten zu verwenden.

° zB. Tonziegelsteine, Kalksandsteine, aber keine Zementsteine; vgl. Anhang

A10
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Parabolspiegel

Offene Bauweise

% Die Umgebung von Gewerbebauten, Lagerplatzen oder sonstigen
Bauten, die das Orts- und Landschaftsbild beeintrachtigen, ist hin-
reichend mit einheimischen Gehélzen zu bepflanzen.

® Terrainveranderungen sind unter Wahrung charakteristischer Ge-
landeformen mit mdglichst wenigen Kunstbauten vorzunehmen, so
dass sie sich unauffallig in das Gelénde einfugen.

* Stiitz- und Gartenmauern aus gestocktem Beton oder Waschbeton
durfen das fertige Terrain um nicht mehr als 1,5 m tUberragen. Bei
einer sichtbaren Héhe Uber 1,5 m sind sie in H6henabschnitten von
1,5 m mindestens 1 m tief vertikal zu staffeln, so dass die Mauer als
ganzes gut begriint werden kann'®. Stiitzmauern aus Bruchsteinen
(Trockenmauer) oder mit Natursteinen verkleidete Mauern unterlie-
gen keiner Hohenbegrenzung sofern sie nicht stérend in Erschei-
nung treten. Loffelsteine oder sonstige Betonschalen und -elemente
sind nicht gestattet.

® Einfriedungen und Borde bis max. 50 cm iiber Terrain diirfen in
Sichtbeton ausgefuhrt werden.

Art. 15

Die Farbe der Parabolantenne hat sich dem Hintergrund anzupas-
sen.

I Bauweise
Art. 16

! In der ganzen Gemeinde gilt die offene Bauweise. Die Bauten ha-
ben gegenuber nachbarlichem Grund allseitig die vorgeschriebenen
Grenz- und Gebaudeabstande, gegeniber dem 6ffentlichen Ver-
kehrsraum die Strassenabsténde und die weiteren Absténde einzu-
halten. Vorbehalten bleibt Art. 17 (Gestaltungsfreiheit).

% Die Gesamtbreite der Gebaude oder Gebaudegruppen ein-
schliesslich der Anbauten ist auf die Masse in Art. 44 beschrankt.

® Der Zusammenbau von Gebé&uden ist innerhalb der zuldssigen
Gesamtbreite gestattet, wenn die ganze Hausergruppe gleichzeitig
oder in unmittelbar sich folgenden Bauetappen erstellt wird.

% Ein gutes Beispiel sind die Stitzmauern an der Kantonssstrasse in Hohfluh.



Baureglement (BauR)
Einwohnergemeinde Hasliberg

11

Gestaltungsfreiheit

Gebéaudestellung, First-
richtung

Bauabstand von 6ffentli-
chen Strassen

Gewasserabstand

Art. 17

Die Gestaltungsfreiheit im Sinne von Art. 75 BauG wird nur in der
WG 2-Zone, der Hotelzone und der Tourismuszone gewéhrt, wobei
eine ortsbildgerechte Neubebauung vorausgesetzt wird.

Art. 18

' An Hangen sind die Geb&ude rechtwinklig zur Falllinie des Hanges
zu stellen.

? Die Firste sind parallel zur Falllinie des Hanges zu stellen.

% Innerhalb zusammenhangend iiberbauter Siedlungsteile im Orts-
bildschutzgebiet haben sich Neubauten (Haupt- und Nebengebau-
de) in Stellung und Firstrichtung der Uberlieferten Bauweise anzu-
passen.

Il Bauabstiande
Art. 19

' Von der Kantonsstrasse ist ein Bauabstand von mind. 5 m, von
den Ubrigen Strassen und Wegen ein Bauabstand von 3,6 m und
von Fuss- und selbstandigen Radwegen ein Bauabstand von 2 m
einzuhalten, soweit nicht mit Strassenbaulinien andere Abstédnde
vorgeschrieben sind. Der Strassenabstand wird vom Fahrbahnrand
aus gemessen''.

2 An den im Zonenplan bezeichneten Strassen, Gassen und Fuss-
wegen mit vermindertem Bauabstand kénnen die Geb&ude bei
Strassen und Gassen im Abstand von 1,2 m und bei Fusswegen im
Abstand von 60 cm vom Rand erstellt werden.

% Im Ubrigen gelten die Bestimmungen des Strassengesetzes und
der Strassenverordnung.

Art. 20

' Entlang der Fliessgewasser gelten zur Sicherung des Raumbe-
darfs fur Massnahmen des Hochwasserschutzes und der 6kologi-
schen Funktionsféhigkeit der Gewéasser fur samtliche — bewilli-
gungspflichtige und bewilligungsfreie — Bauten und Anlagen die fol-
genden Bauabstédnde, gemessen am Fusse der Boschung:

a) je Uber die ganze Lange:

- Alpbach 15m
- Milibach 13 m
- Hohflidlouwene 14 m

" vgl. Anhang A1
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Landwirtschaftszone

Vorschriften fiir die Ab-
stande von Zonen flr
offentliche Nutzungen
(ZO6N)

Grenzabstand gegen-
Uber nachbarlichem
Grund

b) im Baugebiet:

- Dorfbéchli, Schwendibéachli 7m
- Lischengrébli, Bargenbéchli, Furibachli 6 m
- alle anderen und eingedolte Bache 5m

c) ausserhalb der Bauzone:
- alle anderen und eingedolte Bache 10 m

2 Gegeniiber der Ufervegetation ist mindestens ein Abstand von
3 m, fir Hochbauten ein solcher von 6 m zu wahren.

% Flr Bauten, die standortgebunden sind und an denen ein éffentli-
ches Interesse besteht, kann die zustandige Behorde abweichende
Absténde festlegen.

* Innerhalb des Bauabstands ist die natiirliche Ufervegetation zu
erhalten und eine extensive land- und forstwirtschaftliche Nutzung
oder eine naturnahe Grinraumgestaltung anzustreben.

® Die reglementarischen Grenz- und Geb&udeabsténde gehen die-
sem Abstand vor, wenn sie einen grésseren Bauabstand fordern.

Art. 21

Hauptbauten in einer Bauzone haben gegenuber der Landwirt-
schaftszone einen Mindestabstand von 3 m, An- und Nebenbauten
die jeweiligen minimalen Grenzabstéande einzuhalten.

Art. 22

! Gegenliber einer Zonen fiir 6ffentliche Nutzungen (Z6N; Art. 77
BauG) sind die in der jeweiligen Zone geltenden reglementarischen
Grenzabstande, gegeniiber Skipisten 2 m einzuhalten.

2 Bei der Uberbauung der Z6N ist gegeniiber den angrenzenden
Grundsticken flr eingeschossige Bauten ein Grenzabstand von

3 m, fir mehrgeschossige Bauten ein Grenzabstand von 5 m einzu-
halten.

® Die Geb&audeabstande innerhalb der Zonen fir 6ffentliche Nutzun-
gen richten sich nach den Bedurfnissen einer zweckmassigen of-
fentlichen Uberbauung (Art. 23 BauR).

Art. 23

! Bei der Erstellung von Bauten, welche den gewachsenen Boden
Uberragen, sind gegeniiber nachbarlichem Grund die Grenzabstan-
de nach Art. 44 einzuhalten'®.

2 vgl. Anhang A3-5
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Kleiner Grenzabstand

Grosser Grenzabstand

Messweise

An- und Nebenbauten

Anlagen und Bauteile im
Grenzabstand

% Der kleine Grenzabstand gilt fiir die Schmalseiten und die beschat-
tete Gebaudebreite (Langsseite) eines Gebaudes. Flr Gebaude
ohne Wohn- und Arbeitsrdume gilt er fir alle Gebaudeseiten.

® Der grosse Grenzabstand gilt fir die besonnte Gebaudebreite
(Langsseite). Kann die besonnte Gebaudebreite (Langsseite) nicht
eindeutig ermittelt werden, wie bei annahernd quadratischen oder
unregelméssigen Gebauden und bei Ost—-West-Orientierung der
Wohn- und Arbeitsrdume, so bestimmt auf Antrag des Baugesuch-
stellers die Baupolizeibehdrde die Anordnung der Grenzabstande.
Der grosse Grenzabstand darf nicht im Norden zu liegen kommen.

* Der kleine Grenzabstand wird rechtwinklig zur Parzellengrenze
gemessen und bezeichnet die zuldssige kirzeste waagrechte Ent-
fernung der Fassade (Umfassungswand) von der Grundstiicksgren-
ze. Der grosse Grenzabstand wird rechtwinklig zur Fassade gemes-
sen.

Art. 24

' Fur unbewohnte An- und Nebenbauten, wie z.B. Garagen und Ge-
rateschuppen, die nicht fir den dauernden Aufenthalt von Men-
schen oder Tieren bestimmt sind, genlgt allseitig ein Grenzabstand
von 2 m, sofern die mittlere Geb&udehohe dieser Bauten 4 m und
ihre Grundflache 60 m? nicht (ibersteigt.

2 Fiir bewohnte An- und Nebenbauten, deren mittlere Gebaudehdhe
3 m und die Grundflache 40 m? nicht iibersteigt, genligt allseitig ein
Grenzabstand von 3 m.

% Der Grenzanbau ist gestattet, wenn der Nachbar schriftlich zu-
stimmt, oder wenn an ein an der Grenze stehendes Nebengebaude
angebaut werden kann. Vorbehalten bleibt Art. 16.

Art. 25

! Vorspringende offene Bauteile wie Vordacher, Vortreppen, Balko-
ne (auch mit Seitenwanden) dirfen von der Umfassungsmauer aus
gemessen hdchstens 1,6 m in den kleinen und 2,5 m in den grossen
Grenzabstand hineinragen. Vorbehalten bleiben die zivilrechtlichen
Minimalabstande gemass Art. 79b EG z ZGB.

% Unter dem gewachsenen Boden diirfen Bauten und Bauteile bis
1 m an die Grundsticksgrenze, mit schriftlicher Zustimmung des
Nachbarn bis an die Grundstiicksgrenze heranreichen.

S Fur Einfriedungen, Stitzmauern, Bdschungen sowie Jauchegru-
ben gelten die Bestimmungen des Einfuhrungsgesetzes zum Zivil-
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Naherbaurecht

Gebaudeabstand

gesetzbuch (siehe Art. 79 EG zum ZGB™®). Art. 14 dieses Regle-
ments geht den zivilrechtlichen Bestimmungen vor.

Art. 26

' Mit schriftlicher Zustimmung des Nachbarn diirfen Bauten naher
an die Grenze gestellt oder an die Grenze gebaut werden, sofern
der vorgeschriebene Gebaudeabstand gewahrt bleibt. Vorbehalten
bleibt die Befugnis zum Zusammenbau an der Grenze gemass Art.
16.

2 Bei fehlender nachbarlicher Zustimmung oder Anbaubefugnis an
nachbarliche Grenzbauten (Art. 24 Abs. 2) ist ein Naherbau nur mit
Ausnahmebewilligung geméss Art. 26 des Baugesetzes gestattet.

Art. 27

! Der Abstand zweier Geb&ude muss mindestens der Summe der
dazwischen liegenden, flr sie vorgeschriebenen Grenzabstédnde
entsprechen. Bei Gebduden auf demselben Grundstick wird er be-
rechnet, wie wenn eine Grenze zwischen den Gebauden lage.

% Im Falle der Einraumung eines Naherbaurechts darf der Geb&u-
deabstand von 6 m nicht unterschritten werden.

® Fiir unbewohnte An- und Nebenbauten im Sinne von Art. 24 kann
die Baupolizeibehdrde den Gebaudeabstand gegenlber Bauten auf
demselben Grundstick oder mit Zustimmung des Nachbars gegen-
Uber Nachbarbauten bis auf 2 m herabsetzen, wenn nicht éffentliche
Interessen entgegenstehen.

* Gegeniiber Bauten, die auf Grund friiherer baurechtlicher Bestim-
mungen den nach diesem Reglement vorgeschriebenen Grenzab-
stand nicht einhalten, reduziert sich der Geb&udeabstand um das
Mass des fehlenden Grenzabstandes. Die Baupolizeibehdrde kann
jedoch den Gebaudeabstand angemessen vergréssern, wenn sonst
far das altrechtliche oder fir das neue Gebaude ungenlgende
wohnhygienische Verhéltnisse entstehen wurden.

® Vorbehalten bleiben die Befugnis zum Zusammenbau, die Gestal-
tungsfreiheit (Art. 17) und Art. 24 (unbewohnte An- und Nebenbau-
ten).

¥ vgl. Anhang D
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Ausnutzungsziffer

Geschosse

Gebéaudehohe
Im Allgemeinen

Gestaffelte Gebaude

IV Ausniitzung
Art. 28

! Fur den Begriff der Ausniitzungsziffer gilt die Begriffsbestimmung
der Bauverordnung (Art. 93 BauV).

% Das zuldssige Mass der Ausniitzung richtet sich nach Art. 44.

V Geschosse, Gebaudehohe, Firsthohe

Art. 29

! Als Geschosse' zahlen das Erdgeschoss und die Obergeschos-
se.

2 Das Kellergeschoss zahlt als Geschoss, wenn die Grundflache der
hier untergebrachten Wohnrdume oder gewerblichen Arbeitsrdume
(die Wandquerschnitte nicht eingerechnet) mehr als 50 % der Brut-
toflache eines Normalgeschosses ausmacht.

3 Der Dachstock zahlt als Geschoss, wenn die Kniewand hoher als
1 mist.

Art. 30

! Die Gebaudehéhe wird in der Fassadenmitte gemessen und zwar
vom gewachsenen oder tieferen fertigen Terrain (Art. 97 der BauV)
bis zur Schnittlinie der Fassadenflucht mit der Oberkante des
Dachsparrens. Abgrabungen fir einzelne Hauseingédnge und Gara-
ger}?infahrten von insgesamt 6 m Breite werden nicht angerech-
net™.

% Die zulassige Gebaudehdhe (Art. 44) darf auf keiner Geb&audeseite
Uberschritten werden. Eine Mehrhéhe von 1 m ist gestattet:

a) fur Gebaude Uber 18 m Breite;

b) bei Bauten am Hang;

wobei die Mehrhéhe 1 m talseitig und seitlich beansprucht werden
kann. Als Hang gilt ein Geldnde, dessen Neigung in der Falllinie
innerhalb des Gebaudegrundrisses mindestens 10 % betrégt.

Art. 31
Bei Gebauden, deren Schnittlinie zwischen Fassadenflucht und

Oberkante des Dachsparrens (bei Flachdachbauten Oberkante der
Bristung) in der H6he gestaffelt ist, und bei Bauten am Hang, die im

14
15

vgl. Anhang A8
vgl. Anhang A7
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Firsthbhe, Gebaudepro-
portionen

Dachausbau

Dachgestaltung

Masse

Grundriss mehr als 2 m gestaffelt sind, ist die Gebaude- und die
Firsthéhe fiir jeden Gebaudeteil gesondert zu messen.

Art. 32

! Die Firsthéhe'® darf in der Dorfschutzzone nicht mehr als 65 %
und in allen anderen Zonen nicht mehr als 70 % der Breite der gie-
belseitigen Fassade (Gebaudebreite) betragen. Die Firsthdhe wird
ab fertigem Terrain bis zur Schnittlinie der Fassadenflucht mit der
Oberkante der Firstpfette gemessen.

% Beidseitig der gesamten Gebéaudetiefe entlang flihrende Lauben
kdnnen der Fassadenbreite zur Berechnung der Firsthbhe ange-
rechnet werden, wenn dadurch die Gebaudeproportionen verbessert
werden.

3 Unbewohnte An- und Nebenbauten im Sinne von Art. 24 unterlie-
gen nicht dieser Bestimmung.

VI Dachausbau, Dachgestaltung
Art. 33

Der Einbau von Wohn- und Arbeitsrdumen im Dachraum ist zulas-
sig. Ein zweigeschossiger Dachausbau ist mdglich.

Art. 34

! Dachformen, die das Orts- und Strassenbild stéren, sind untersagt.
Fir freistehende Gebaude — ausgenommen Hotelbauten'” — sind
nur gleichgeneigte Satteldécher gestattet. Fur Dachneigung und
-vorspriinge gelten folgende Vorschriften:

a) Dachneigung: mind. 18°, max. 25°.
b) Dachvorspriinge fir Hauptdacher:

— Vordach (= Vordach giebelseitig) bis Vorderkante Dachspar-
ren gemessen: 22 % der Firsthbhe, mind. aber 1.6 m. Das
Vordach kann auf Firsth6he um max. 50 cm verlangert wer-
den.

— Hinterdach (= Vordach hintere Giebelseite) bis Vorderkante
Dachsparren gemessen: 20 % der betreffenden Firsthéhe,
mind. aber 1.2 m.

— Nebendach (= Nebendach traufseitig) ab Ausserkante Dach-
pfetten bis Traufabschnitt gemessen: mind. 1.2 m.

Der Einbau von Flugpfetten ist gestattet. Lauben kénnen unter

dem traufseitigen Nebendach angebracht werden, ohne dass sie

der Geb&dudebreite angerechnet werden. Das traufseitige Vor-

16
17
18

vgl. Anhang A9
als Hotelbauten gelten auch hotelméassig bewirtschaftete Wohnungen
vgl. Anhang A6
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Dachaufbauten

Dachflachenfenster

Bedachungsmaterial

Verkleidungen

Schneefénge, Dachrin-
nen

Dachverlangerungen

Flachdacher

dach hat dabei die Laube und Flugpfette um mind. 60 cm zu
Uberragen.

c) Dachvorspriinge bei Neben- und Anbauten: Die Dachvorspriinge
betragen mind. 60 cm. Sie haben nach Méglichkeit den Proporti-
onen der Dachvorspriinge des Hauptdaches zu entsprechen.

2 Fir Dachaufbauten gelten folgende Vorschriften':

a) Fur Dachaufbauten sind nur Lukarnen mit Satteldachern gestat-
tet. Dacheinschnitte sind verboten.

b) Die Breite des Dachaufbaus darf nicht mehr als 1/3 der betref-
fenden Trauflange betragen. Die Dachneigung sowie das Vor-
und Nebendach haben dem Hauptdach zu entsprechen.

c) Das Nebendach (Trauflinie) darf durch den Dachaufbau nicht
unterbrochen werden. Die Vorderkante des Dachaufbaus darf die
Vorderkante der Fassade nicht uberragen.

d) Der First des Dachaufbaus muss horizontal und rechtwinklig zum
Hauptfirst verlaufen.

e) Der Hauptfirst muss den Dachaufbaufirst, in der Dachneigung
gemessen, um mind. 1 m Gberragen®.

f) Die Proportionen des Dachaufbaues sind so zu gestalten, dass
das Verhéltnis von Breite zu Hohe 70 % nicht Uberschreitet.

g) Die Dachaufbauten haben sich bezlglich Farbe, Form und Mate-
rial dem Hauptgeb&ude anzugleichen.

® Dachflachenfenster sind im maximalen Umfang von 5 % der jewei-
ligen Dachflache zugelassen.

* Als Bedachungsmaterialien sind gestattet:

— dunkle Schieferplatten, ton- oder erdfarbene Ziegel und
Schindeln.

— Bei landwirtschaftlichen Gebauden sind auch dunkelgraue
oder dunkelbraune, nicht rostende Wellplatten gestattet.

— Auf Alpgebauden sind nur dunkelbraune Wellplatten oder
dunkelbraun eingebrannte Wellbleche, graue Schieferplatten
oder Schindeln gestattet.

® Der Dachvorsprung an der Ort- und Stirnseite ist in Holz auszufiih-
ren. Das Verkleiden der Untersicht sowie der Ort- und Stirnkante mit
anderen Materialien als Holz ist nicht gestattet.

® Wenn der Abstand des Dachrandes zum é&ffentlichen Grund
(Strassen, Gassen, Wege) weniger als 3 m betragt, sind hinrei-
chende Schneefange anzubringen. In diesem Falle missen zudem
Dachrinnen und bis zum Boden reichende Abflussrohre vorhanden
sein.

” Dachverlangerungen bei Anbauten an Hauptgeb&uden miissen die
gleiche Dachneigung wie das Hauptdach aufweisen.

19

2 vgl. Anhang A6

vgl. Anhang A6
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Bedeutung

Erstwohnungsanteil

8 Garagen in Hanglage kénnen mit einem Flachdach versehen wer-
den, sofern sie mit Erde Uberdeckt oder als Sitzplatz zu einer Woh-

nung genutzt werden. Die hintere Dachkante darf das fertige Terrain
nicht Gberragen.

D Zonenvorschriften

| Allgemeines
Art. 35

Die Zonenvorschriften bestimmen Art, Mass und Bedingungen der
in den Bauzonen des Zonenplanes vorgesehenen baulichen Nut-
zung.

Art. 36

' In Zonen, in welchen das Wohnen zugelassen ist, ist bei Neubau-
ten der in Art. 44 festgelegte Erstwohnungsanteil (EWA) pro Ge-
baude bezogen auf die Bruttogeschossflache als Erstwohnungen
auszuweisen und zu nutzen. Bei Bauten, welche lediglich eine
Wohnung aufweisen, betragt der Erstwohnungsanteil 100 %.

2 Fir bestehende Gebaude oder Gebaudeteile mit Zweitwohnungen
gilt die Besitzstandsgarantie (Art. 3 BauG). Erweiterungen von
Wohnungen die vor dem 31.12.1993 erstellt wurden oder Wohnun-
gen gemass Abs. 8 unterliegen dem Erstwohnungsanteil, wenn eine
neue Wohneinheit mit Kiche entsteht.

% Erstwohnungen sind Wohnungen, die von ortsanséssigen Perso-
nen (mit festem Wohnsitz bzw. Steuerdomizil in der Gemeinde, vgl.
Art. 23 ZGB) standig benutzt werden, es sei denn, zwingende
Grl;nde bedingen nachweislich einen periodischen Wohnungswech-
sel.

* Buro- und Gewerberdume oder Dienstleistungswohnungen®, wer-
den soweit als Erstwohnung angerechnet, als mit der Nutzung ein
Arbeitsplatz verbunden ist, d.h. wéhrend mind. 100 Arbeitstagen pro
Jahr eine Person beschéftigt ist.

® In einer zusammenhangenden Uberbauung kann der Gemeinderat
in begrindeten Fallen einer Umlagerung des Erstwohnungsanteils
von einem Geb&ude auf ein anderes zustimmen, wenn in der Sum-
me der Erstwohnungsanteil eingehalten wird, wobei mit jeder Baue-
tappe der Erstwohnungsanteil einzuhalten ist.

2" Massgebend ist der Schriftenort z.B. Wochenaufenthalter, Aufenthalt auf einer

Alp

2 wie Kinderhort, Gastezimmer
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Hotel- und Tourismus-
zone

Ferienhauszone (FHZ)

Dorfschutzzone (DS)

Wohn- und Gewerbezo-
ne (WG 2)

® Erstwohnungen missen im Grundbuch eingetragen werden.

’ Die Umgehung des Erstwohnungsanteils mit Hilfe von Untermiet-,
Gefalligkeits- oder fiktiven Mietvertrdgen und dergleichen ist straf-
bar. Massgebend ist der Wohnsitz desjenigen, der die betreffende
Wohnung tatsachlich nutzt.

® Der Erstwohnungsanteil gilt fiir eine Dauer von 20 Jahren. Nach
Ablauf dieser Frist kann der Grundbucheintrag geléscht werden und
die betreffende Wohnung ist von jeglicher Nutzungsbeschrénkung,
welche sich auf den Erstwohnungsanteil bezieht, befreit. Massge-
bend flr die Berechnung der Frist ist der Grundbucheintrag.

® In der Hotel- und Tourismuszone diirfen maximal 17% der anre-
chenbaren realisierten Bruttogeschossflache ohne Verpflichtung
einer hotelméassigen Bewirtschaftung und ohne EWA-Bedingung
vermietet oder verkauft werden.

Il Bauzonen
Art. 37

Far die Ferienhauszonen gilt Art. 76 BauG.

Art. 38

! Die Dorfschutzzone ist eine Zone mit gemischter Nutzung. Zulas-

sig sind insbesondere 6ffentliche Einrichtungen und die fur den Le-

bensbedarf der Bewohner notwendigen Ladengeschéfte sowie bau-
lich und betrieblich nicht stérendes Gewerbe (Weberei, Kleinschrei-
nerei, usw.).

% In der Dorfschutzzone sind die zur Liegenschaft in direktem Bezug
stehenden traditionellen Hausplatze und Gartenanlagen in ihrem
Bestand zu erhalten. An Neubauten und deren Einordnung in die
Umgebung werden erhdhte gestalterische Anforderungen gestellt.

Art. 39

' Die Wohn- und Gewerbezone ist eine gemischte Zone fur Wohn-,
Gewerbe- und Blirobauten.

2 Gewerbe, die das Wohnen erheblich beeintrachtigen, sind nicht
zugelassen.
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Hotelzone (HZ)

Zone mit Planungspflicht
(ZPP)

Zonen fir 6ffentliche
Nutzungen (Z6N)

Zone flr Sport- und
Freizeitanlagen (ZSF)

Art. 40

! Die Hotelzone ist bestimmt fiir Hotelbauten, Restaurationsbetriebe
und zugehdrige Dienstleistungsbetriebe® sowie Wohnungen fiir das
Betriebs- und Geschéftsleitungspersonal. Weiter sind als Ergdnzung
Sport- und Freizeitanlagen®, touristische Bauten- und Anlagen®
und Einrichtungen®, die éffentlich zuganglich sind, gestattet.

? Die Bauten sind auf das umgebende Orts- und Landschaftsbild
abzustimmen. Flachdacher und andere Sonderdachformen kénnen
bei einer guten Gesamtwirkung bewilligt werden.

® Das Attikageschoss darf die maximale GH um héchsten 3 m (iber-
ragen, hdchstens 50 % des darunter liegen Vollgeschosses ein-
nehmen und ist allseits mindestens 2.5 m von der Fassade zuriick-
zuversetzen; Bristungen sind transparent zu gestalten.

* Die Fassaden sind in der Regel alle 20 bis 25 m zu staffeln oder
SO zu gestalten, dass keine eintdnige Front entsteht.

® Hotelbauten, die grossere Abmessungen als nach Art. 44 zulassig
aufweisen, erfordern den Erlass einer Uberbauungsordnung (Art. 88
BauQ).
Art. 41

! Das Bauen in einer Zone mit Planungspflicht richtet sich nach Art.
93 BauG.

%1n den Zonen mit Planungspflicht gelten die Bestimmungen ge-
méss Anhang C1.

Art. 42

In den Zonen fir 6ffentliche Nutzungen (Art. 77 BauG) gelten die
besonderen Bestimmungen geméss Anhang C2.

Art. 43

In der Zone fir Sport- und Freizeitanlagen gelten die besonderen
Bestimmungen geméass Anhang C3, in den Ubrigen nicht speziell
bezeichneten ZSF-Zonen die Bestimmungen von Art. 78 Abs. 2
BauG.

Kiosk, Souvenierladen, Bankfiliale, Coiffeur

Tennisplatz, Minigolf, Park Spielplatz und dgl.

Hallenbad, Fitnesszentrum und dgl.

Géstezimmer, Kinderhort, Tagungsrdume, Konferenzsaal usw.
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Baupolizeiliche Masse

Legende

Art.

Baupolizeiliche Masse

44

Es gelten flr alle Zonen die folgenden baupolizeilichen Masse:

Zone kGA gGA GH GZ GB AZ EWA ES

[m] [m] [m] [m] [%]
FHZ 3 6 6 2 15% 04 0 I
DS 4° 8% 65°% 2 25K - 40 I
WG 2 3 6 6.5 2 25" - 40 I
HZ %GH® GH° 13F 4 60 " - - 1]
TZ %GH® " A H A - - 1]
LWZ 3 6 6 2 25 - 40 1]
A: Bei Doppelhdusern kann die Gebaudebreite auf 18 m erhéht werden.

B: Beim Abbruch von bestehenden Gebduden mit anschliessendem
Wiederaufbau darf auf die Fassadenflucht des urspriinglichen Geb&u-
des gebaut werden (Bestandsgarantie).

C: mind. aber3 m

D: mind. aber 8 m

E: Firsthdhe max. 18 m

F: Geb&udetiefe max. 28 m

G: Die max. GH ist bis zu einer GB von 18 m gestattet. Darlber hinaus
reduziert sich die GH im Verhéltnis der Dachneigung.

H: gemass Art. 45

I:  Fir Bauten, die zu mindestens 50 % gewerblich genutzt werden, gilt
bis zu einer max. GH von 5 m eine Gebaudebreite von 28 m.

K: Im Bereich von Ortsbildschutzgebieten max. 22 m.

WG 2 Wohn- und Gewerbezone, AZ  Ausnitzungsziffer, Art. 28

2-geschossig, Art. 39 ES Empfindlichkeitsstufe, Art. 55

DS  Dorfschutzzone, Art. 38 EWA Erstwohnungsanteil, Art. 36

FHZ Ferienhauszone, Art. 37 gGA grosser Grenzabstand, Art. 23

HZ  Hotelzone, Art. 40 GB  Gebaudebreite, Art. 16

TZ  Tourismuszone, Art. 45 GH Gebaudehohe, Art. 30

LWZ Landwirtschaftszone, Art. 46 Gz  Geschosszahl, Art. 29

kGA kleiner Grenzabstand, Art. 23
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Tourismuszone (TZ)
Zweck

Nutzung

Baupolizeiliche Masse

Gestaltung

Erschliessung

Parkierung

v Zonen fiir touristische Aktivitaten
Art. 45

! Die Tourismuszone dient der Aufrechterhaltung und Entwicklung
des im offentlichen Interesse liegenden touristischen Angebots.

% In den Tourismuszonen sind neben touristischen Bahnanlagen
Infrastrukturbauten, -anlagen und -vorkehren zulassig, die zur Aus-
Ubung touristischer Aktivitdten benotigt werden wie:

a) Verpflegungsstéatten, hotelméassig bewirtschaftete Unterkiinfte
und Dienstleistungsbetriebe im Zusammenhang mit Bergtou-
rismus sofern sie einem allgemeinen touristischen oder wirt-
schaftlichen Bedirfnis entsprechen

b) Betriebsnotwendige Einstellrdume und Werkstatten zu touris-
tischen Anlagen

% Ohne Uberbauungsordnung sind folgende baupolizeilichen Masse
einzuhalten:

Teilzone ¢gGA  GH GZ GB U

[m] [m] [m]  [%]
A - 12 - - 60
B - 5.5 - - 60
C 6 6.5 2 30 50

U = Uberbauungsziffer gem. Art. 96 BauV

* Bauten, Anlagen und Vorkehren sind sorgfaltig zu gestalten und
haben sich der Lage entsprechend gut in das Landschaftsbild einzu-
figen. Zur Beurteilung der Gesamtwirkung sowie der Einpassung
ins Landschaftsbild ist ein Umgebungsgestaltungsplan einzu-
reichen. Bei grésseren Vorhaben kann die Baubewilligungsbehérde
ein Gesamtkonzept und/oder ein Modell verlangen, das die Einpas-
sung von Bauten und Anlagen ins Landschaftsbild aufzeigt.

® Die Erschliessung fiir Angestellte, Kunden, Géaste sowie die Wa-
renlieferung hat primér mit der Gondelbahn und mit dem Bidmi-Ski-
Taxi zu erfolgen. Die Zufahrt Gber die Bidmi-Strasse ist beschrankt
auf das betrieblich erforderliche Minimum und ist ab der Gemein-
destrasse nur ausserhalb der Skisaison gewéhrleistet.

® Es sind nur betriebsnotwendige Parkplatze gestattet, wobei Art. 9
Abs. 1 vorbehalten bleibt. Die Anzahl Fahrzeugabstellplatze ist im
Baubewilligungsverfahren unter Berlicksichtigung der Erschliessung
durch die Bergbahnen und weiterer Transportméglichkeiten festzu-
legen.
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Landwirtschaftszone
(LWZ)

Wald

V Landwirtschaftszone, Wald
Art. 46

' Die Landwirtschaftszone umfasst alles Land, welches landwirt-
schaftlich oder fir den Gartenbau genutzt wird oder im Gesamtinte-
resse genutzt werden soll. Ausgenommen davon sind die Bauzo-
nen, Verkehrsflachen, Waldflachen und Gewasserflachen sowie
nicht kultivierbares Land.

2 Das Bauen in der Landwirtschaftszone richtet sich nach den Vor-
schriften des Bundesgesetzes Uber die Raumplanung (Art. 16, 22
und 24) und des Baugesetzes (Art. 80 ff).

% Bauten haben sich beziiglich Gestaltung, Baumaterialien und
Farbgebung dem Landschaftsbild einzufligen. Nichtlandwirtschaftli-
che Bauten haben sich in bestehende Gebaudegruppen einzufiigen.

* In der Landwirtschaftszone gelten die folgenden baupolizeilichen
Masse:
a) fur landwirtschaftliche Wohnbauten und nichtlandwirtschaftliche

Bauten die Vorschriften der LW-Zone geméss Art. 44.

b) fur tbrige landwirtschaftliche Bauten:

— ein Grenzabstand von 3 m und ein Geb&udeabstand von 6 m.
Fir eingeschossige Bauten, die nicht zum dauernden Aufent-
halt von Menschen und Tieren bestimmt sind, die mittlere Ge-
baudehdhe 4 m und die Grundflache 60 m? nicht (ibersteigen,
betragt der Grenzabstand 2 m;

— fir landwirtschaftliche und gewerbliche Silobauten eine Grund-
flache von héchstens 30 m? und eine Héhe von 10 m, gemes-
sen vom gewachsenen Boden bis zum héchsten Dachpunkt.
Die Silobauten dirfen nur in griinen oder braunen Farbténen
gehalten werden. Diese Bestimmungen gelten auch fur provi-
sorische Drahtsilobauten.

— Werden Ausnahmen bezuglich Mehrhéhen von landwirtschaft-
lichen Gebauden gestattet, sind die Grenzabstadnde um das
Mass der Mehrhdhe zu vergréssern.

Art. 47

Der Waldabstand betragt 30 m, sofern er nicht durch Waldbaulinien
kirzer festgelegt wurde. Bei einer Unterschreitung des gesetzlichen
Waldabstands von 30 m oder der mit einer Detailplanung festgeleg-
ten Waldabstandslinie, ist eine Ausnahmebewilligung notwendig.
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Bauinventar

Beizug der kantonalen
Denkmalpflege

Ortsbildschutzgebiete

VI Schutzgebiete und -objekte
Art. 48

' Das Bauinventar der Gemeinde Hasliberg erstreckt sich nur auf
den im Bauinventar dargestellten Bearbeitungsperimeter. Aus-
serhalb des Bearbeitungsperimeters kdnnen demzufolge weiterhin
Baudenkmaler im Baubewilligungsverfahren bestimmt werden. Die
schitzenswerten und die erhaltenswerten Objekte im Sinne von Art.
10a—c BauG nach Bauinventar sind in den Teilzonenplédnen und im
Schutzzonenplan als Hinweis bezeichnet.

? Betreffen Planungen und Baubewilligungsverfahren schiitzenswer-
te oder erhaltenswerte Baudenkmaler, die in einem Ortsbildschutz-
perimeter liegen oder Bestandteil einer im Bauinventar aufgenom-
menen Baugruppe sind, ist die kantonale Denkmalpflege in jedem
Fall in das Verfahren einzubeziehen.

® Die Objekte nach Absatz 2 sind zugleich Objekte des kantonalen
Inventars und im Bauinventar mit ,K“ gekennzeichnet.

* Der frilhzeitige Beizug der kantonalen Denkmalpflege sowie eine
Voranfrage werden empfohlen.

Art. 49

! Die Ortsbildschutzgebiete dienen dem Schutz von Siedlungsteilen,
Bauten und Anlagen von besonderer Schénheit, Eigenart, ge-
schichtlichem oder kulturellem Wert.

% In den Ortsbildschutzgebieten ist das Ortsbild mit seinem bedeu-
tenden Bau-, Garten- und Baumbestand mdglichst zu erhalten.
Neubauten sowie An- und Umbauten haben sich der Umgebung
anzupassen.

® Fiir das Einfligen in das Ortsbild massgebend ist die Gestaltung
und Anordnung folgender Elemente:

- Stellung, Volumen und Form der Bauten

- Gliederung der Aussenflache (Fassaden, Dach)

- Material und Farbwahl

- Eingénge, Ein- und Ausfahrten

- Aussenrdume und Umgebung

*Bauten, Teile von Bauten, bauliche Einrichtungen und Aussen-
renovationen, die die Anforderungen von Abs. 3 nicht erfillen sind
unzulassig, auch wenn sie den tbrigen Bauvorschriften entspre-
chen.

® Die Baubewilligungsbehérde kann auf Antrag einer Fachberatung
oder auf der Grundlage des Ergebnisses eines qualifizierten Verfah-
rens von den Vorschriften Giber die Bau- und Aussenraumgestaltung
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Kultur- und Natur-
schutzobjekte des Uber-
geordneten Rechts

Landschaftsschongebiet

Archéologische Boden-
funde und Schutzgebiete

Kommunale Kultur-
objekte (Brunnen)

Einzelbdume, Findlinge,
und Trockenmauern

Lagerschutzzone

nach Art. 12 bis 14 und von den Abstandsvorschriften nach Art. 44
abweichen. Im unmittelbaren Umfeld von schiitzenswerten Bauten
kann sie gréssere Absténde und / oder reduzierte Gebdudemasse
anordnen.

Art. 50

! Fir die im Schutz- und Teilzonenplan als Hinweis bezeichneten
Gebiete wie Hoch- und Ubergangsmoore, Feuchtgebiete, Trocken-
standorte, Trockenwiesen und -weiden, natlrliche Seen und Fliess-
gewasser sowie Amphibienlaichgebiete gelten die Vorschriften der
entsprechenden Gesetzgebung.

? Die regionalen Landschaftsschongebiete gelten als erhaltenswerte
naturnahe Geldndekammern. Die Forst- und Alpwirtschaft sind un-
eingeschrankt méglich. Neue standortgebundene Bauten und An-
langen sind gestattet, sofern sie das Landschaftsbild nicht beein-
trachtigen.

® Treten bei Bauarbeiten archdologische Bodenfunde zutage, sind
die Arbeiten sofort einzustellen und die Bauverwaltung sowie der
Arch&ologische Dienst des Kantons Bern zur Sicherstellung der
wissenschaftlichen Dokumentation zu benachrichtigen.

* Im Perimeter der archéologischen Schutzgebiete diirfen Bauvor-
haben und Terrainverdanderungen aller Art erst nach Zustimmung
des Archéologischen Dienstes des Kantons Bern durchgefiihrt wer-
den.

Art. 51

! Die im Anhang B2 verzeichneten Brunnen sind als kommunale
Schutzobjekte zu erhalten. Bei baulichen Veranderungen und Neu-
bauten in der Ndhe dieser Brunnen ist das Schutzziel — entspre-
chend der nachstehenden Anforderungen und der Definition im An-
hang B2 — zu berlcksichtigen.

2 Die im Anhang (B3 / B4) und im Schutz- und Teilzonenplan ver-
zeichneten B&dume, Findlinge und Trockenmauern sind geschutzt
und mussen erhalten bleiben. Sie dirfen nur mit Bewilligung des
Regierungsstatthalters verandert oder beseitigt werden. Bei Beseiti-
gung ist fur gleichwertigen Ersatz zu sorgen.

® Die Lager- und Alpgebdude geméss Anhang B1 sind mit ihrem
unmittelbaren Umschwung zu erhalten. Neue Bauten und Anlagen
sind nur soweit zugelassen, als sie der Bewirtschaftung dienen oder
im Gesamtinteresse touristisch genutzt werden und das Land-
schaftsbild nicht erheblich beeintréachtigt wird. Nach Saisonende
sind Wintersportanlagen soweit dies technisch mdglich ist zu entfer-
nen. Nutzungsénderungen sind unter Wahrung des Erscheinungs-
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Historische
Verkehrswege

Geldndekammern

Entschédigung und
Pflege von Naturobjek-
ten

Hecken, Ufer- und Feld-
gehdlze

bilds inkl. Umgebung zuléssig, sofern an die Kanalisation ange-
schlossen werden kann und fur die Gemeinde kein zuséatzlicher Er-
schliessungsaufwand entsteht.

* Die im Schutz- und Teilzonenplan bezeichneten Objekte des In-
ventars historischer Verkehrswege der Schweiz (IVS) sind in ihrem
Verlauf und mitsamt ihren Bestandteilen wie Uberlieferte Oberfl&-
chen, Mauern und Bdschungen, Bricken, wegbegleitende Vegetati-
on und Einrichtungen ungeschmaélert zu erhalten. Unterhalt und
Nutzung im herkémmlichen Rahmen bleiben gewéhrleistet. Veran-
derungen, die Uber diesen Rahmen hinausgehen erfordern den Bei-
zug der zustandigen Fachstellen® .

® Die in den Zonenplénen sowie im Schutz- und Teilzonenplan be-
zeichneten Gelandekammern sind in ihrer Urspringlichkeit zu erhal-
ten und durch eine angemessene Bewirtschaftung zu pflegen. Das
Landschaftsbild stérende Bauten und Anlagen sind untersagt. Die
besonders erhaltenswerten Merkmale sind:

Nr. 1: Stapf, Reuti; Waldrand, Einzelsteine, Weidestalle

Nr. 2: In der Brich, Reuti; Ahorn-Bestand

Nr. 3: Rotenacher—Riiti, Goldern; Mosaikartige Landschaft mit Wei-
destéllen

Nr. 4: Under Flu6, Hohfluh; Mosaikartige Landschaft mit Felsbander,
Weidestall

Nr. 5: Chasbodmi; Mosaikartige Kulturlandschaft mit Felsaufschlls-
sen, lockere Bestockungen, Einzelbdume, Trockenstandort

Art. 52

Der Gemeinderat kann eine Entschadigungsordnung tber die Ge-
wéahrung von Beitrdgen an die von Schutzmassnahmen im Zusam-
menhang mit Naturobjekten betroffenen Grundeigentimer und Be-
wirtschafter erlassen.

Art. 53

" Hecken, Ufer- und Feldgehdlze sind geschiitzt (NHG, NSchG). Sie
darfen nur mit Bewilligung der zustandigen Behoérde verandert oder
beseitigt werden. Bei Beseitigung ist fur gleichwertigen Ersatz zu
sorgen.

% Innerhalb von drei Jahren darf héchstens die Hélfte einer Hecke
oder eines Feldgeholzes auf den Stock gesetzt werden, der gleiche
Abschnitt jedoch friihestens wieder nach finf Jahren. Gréssere
Baume sind so lange wie mdglich zu erhalten (NSchV).

27 Kant. Tiefbauamt, Oberingenieurkreis |, Thun
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Wildschutzgebiete

Quell- und Grundwas-
serschutzgebiete, Quell-
fluren

Bauen in Gefahrenge-
bieten

% In einem Streifen von mindestens 3 m entlang von Hecken-, Feld-
und Ufergehdlzen ist die Verwendung von Insektiziden, Herbiziden
und anderen chemischen Stoffen, sowie das Ausbringen von Dun-
ger aller Art untersagt (ChemRRYV).

* Der Bauabstand zu Hecken, Feld-, und Ufergehélzen (gemessen
ab der mittleren Ausbreitung der Straucher) betragt fur Hochbauten
mindestens 10 m und flr Anlagen (Strassen, Wege, Gartenanlagen)
mindestens 3 m.

Art. 54

! Wildschutzgebiete dienen der Erhaltung von stérungsarmen Wild-
einstanden.

? Es diirfen keine Bauten und Anlagen wie touristische Transportan-
lagen und Skipisten errichtet werden, die erhebliche Stérungen von
Wildtieren zur Folge haben kénnen. Vorbehalten bleiben Strassen
und Wege fur die Forst- und Landwirtschaft.

% Die Betreiber von touristischen Transportanlagen haben in Ab-
sprache mit dem Wildhdter mit geeigneten Mitteln (z.B. Information
bei den Stationen, Signaltafeln an wichtigen Stellen im Gelande und
Ortliche Absperrseile) und auf eigene Kosten daflir zu sorgen, dass
die Wildschutzgebiete im Winter durch Benutzer der Bahnen nicht
befahren werden.

Art. 55

! In den rechtskréftig ausgeschiedenen Schutzzonen gelten die da-
fur festgelegten Schutzbestimmungen.

2 Quellfluren inkl. Ufervegetation sind geschiitzt (NHG, NSchG). Sie

darfen nur mit Bewilligung der zustandigen Behorde verandert wer-
den.

Art. 56

! Bei Bauvorhaben in Gefahrengebieten — vgl. Zonenpléne sowie im
Zonenplan Naturgefahren — gilt Art. 6 BauG.

2 Es wird empfohlen, friihzeitig eine Voranfrage einzureichen.
% Bei Baugesuchen in Gebieten mit erheblicher (rot) oder mittlerer

(blau) Geféahrdung oder mit nicht bestimmter Gefahrenstufe zieht die
Baubewilligungsbehoérde die kantonale Fachstelle bei.
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Empfindlichkeitsstufe

Sonnenenergie

Warme

* Im Gefahrengebiet mit geringer Gefahrdung (gelb) wird der Bau-
gesuchsteller im Baubewilligungsverfahren auf die Gefahr aufmerk-
sam gemacht. Zu beachten ist, dass fiir sensible Bauten® Art. 6
Abs. 3 Baugesetz gilt.

VIl Larmschutz
Art. 57

' Fiir den Larmschutz ist die Larmschutzverordnung des Bundes
(insbesondere Art. 31 LSV, Bauen im larmbelasteten Gebiet) mass-
gebend.

? Die Zuordnung der Empfindlichkeitsstufe ist in Art. 44 und im An-
hang C (ZPP/Z8N/ZSF) festgelegt.

VIIl Energie
Art. 58

Warmekollektoren oder Solarzellen dirfen angebracht werden,
wenn sie das Dorf- und Landschaftsbild nicht beeintrachtigen und
am Objekt selbst nicht als stérend empfunden werden.

Art. 59

! Beim Bau von mehreren benachbarten Gebauden in absehbaren
aufeinander folgenden Etappen ist eine zentrale Heizungsanlage
vorzusehen.

2 Kann ein Gebaude nicht an ein Warmenetz angeschlossen wet-
den, ist bei Neubauten und beim Ersatz von bestehenden Heizungs-
und Warmwasseraufbereitungsanlagen nach Méglichkeit eine mit
Holz befeuerte Anlage, eine Warmepumpe oder eine Warme-
Kraftkoppelungs-Anlage zu erstellen.

% Sensible Bauten sind:

— Gebaude und Anlagen, in denen sich besonders viele Personen aufhalten, die
schwer zu evakuieren sind (wie Spitaler, Heime, Schulen) oder die besonderen
Risiken ausgesetzt sind (z.B. Campingplatze)

— Gebaude und Anlagen, an denen bereits geringe Einwirkungen grosse Schaden
zur Folge haben (wie Schalt- und Telefonzentralen, Steuerungs- und Compu-
teranlagen, Trinkwasserversorgungen, Kléranlagen)

— Gebaude und Anlagen, an denen grosse Folgeschaden auftreten kénnen (wie
Deponien, Lagereinrichtungen oder Produktionsstatten mit Bestdnden an ge-
fahrlichen Stoffen)
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Gemeinderat

Bausekretarin /
Bausekretar

Widerhandlungen

E Zustandigkeit der Gemeindebeho6rden und der
Baupolizeiorgane

Art. 60
! Der Gemeinderat ist Baupolizei- und Baubewilligungsbehérde.

% Er beschliesst iiber alle der Gemeinde (ibertragenen bau- und pla-
nungsrechtlichen Angelegenheiten, soweit hiefur in der Gemeinde-
gesetzgebung nicht ein anderes Gemeindeorgan als zustandig er-
klart ist.

3 Wenn durch den Larm von Lastwagen, Baumaschinen oder Heu-
bellfter und dgl. Uberméssige Immissionen entstehen, ist die Bau-
polizeibehdrde berechtigt zu veranlassen, dass diese von 19 bis

8 Uhr nicht in Betrieb gesetzt werden.

* Der Gemeinderat ist berechtigt, bei Baustellen, Lastwagenverkehr
und Baumaschinenbetrieb, die Gberméssig La&rmimmissionen er-
zeugen, weitere Einschrdnkungen und Verfligungen zu erlassen.

Art. 61

! Der Bausekretéarin oder dem Bausekretér obliegt die Vorbereitung
des Bauentscheids oder des Antrags zuhanden der Baubewilli-
gungsbehérde. Sie oder er nimmt dabei die nach BewD erforderli-
chen Anordnungen und Verfligungen vor.

? Die Bausekretérin oder der Bausekretér hat die im Dekret (ber das
Baubewilligungsverfahren vorgeschriebenen Baukontrollen (Art. 47
BewD) durchzufiihren, Gber die Einhaltung von Bedingungen und
Auflagen der Baubewilligung wéhrend und nach abgeschlossener
Bauausfuhrung zu wachen und allgemein fir die Wahrung der ge-
setzlichen Ordnung im Bauwesen zu sorgen.

F Straf- und Schlussbestimmungen
Art. 62

! Widerhandlungen gegen die Vorschriften dieses Baureglements,
gegen die Ubrigen Gemeindebauvorschriften und die gestitzt darauf
erlassenen Einzelverfligungen werden nach den Strafbestimmun-
gen des Baugesetzes (Art. 50 ff BauG, 108 BauV, 56 BewD) vom
Richter behandelt.

2 Verstdsse gegen Vorschriften dieses Reglements und weiterer
kommunaler Bauvorschriften, welche nicht der Strafandrohung des
Baugesetzes unterstehen, werden gestiitzt auf Art. 58, Gemeinde-
gesetz (GG) mit folgenden Strafen bedroht:
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Inkraftsetzung

Aufhebung bisheriger
Plane und Vorschriften

Gultigkeit

— Busse von max. Fr. 5000.— fur Verstésse gegen die vom Stimm-
blrger beschlossenen Vorschriften;

— Busse von max. Fr. 2000.— fur Verstdsse gegen die Ubrigen Vor-
schriften.

Art. 63

! Die baurechtliche Grundordnung tritt am Tage nach der Genehmi-
gung durch das AGR in Kraft.

% Baugesuche, die beim Inkraftireten des Reglements bereits héngig
waren, werden nach bisherigem Recht beurteilt. Vorbehalten bleibt
der Erlass einer Planungszone (Art. 62 BauG). Im Ubrigen gilt Art.
36 BauG.

Art. 64

Mit dem Inkrafttreten dieser baurechtlichen Grundordnung werden

aufgehoben:

a) Baureglement und Zonenplan vom 31. Dezember 1993

b) Teilplanung oberer Hasliberg 14. Mai 1987

c) Uberbauungsordnung Nr. 2 , Twing-Nord“ vom 11.09.1989

d) Uberbauungsordnung Nr. 3 ,Reuti-West“ mit SBV vom
27.09.1977, ausgenommen Detailerschliessung oberhalb der
Kantonsstrasse

e) Gestaltungsplan ,Viktoria Reuti“ Nr. 3a mit SBV vom 27.09.1977

f) sldlicher Teil (unterhalb der Strasse) der UeO Nr. 5 ,Schaeri®
Hasliberg-Wasserwendi vom 30. Mai 1991

Art. 65

Weiter in Kraft bleiben:

a) Uberbauungsordnung Nr. 3 ,Reuti-West* vom 27.09.1977 als
Detailerschliessungsplan fir das Gebiet oberhalb der Kantons-
strasse

b) Detailerschliessungsplan Nr. 1 ,Untersyten“ Hasliberg-
Wasserwendi vom 15. April 1982

c) Uberbauungsplan mit Sonderbauvorschriften Nr. 2 Ferienhaus-
zone ,Bergen, Untersyten, Halti“ Hasliberg-Wasserwendi vom 20.
Februar 1980 mit Anpassen des Perimeters an den Teilplan
Wasserwendi und Streichung von Art. 4 und Art. 5

d) Detailerschliessungsplan Nr. 2 ,Halti“ Hasliberg-Wasserwendi
vom 19. Dezember 1986 mit Anpassen des Perimeters an den
Teilplan Wasserwendi

e) Detailerschliessungsplan Nr. 3 ,Halti — Marvelstadel“ Hasliberg-
Wasserwendi vom 25. April 1985

f) nordlicher Teil (oberhalb der Strasse) der UeO Nr. 5 ,Schaeri“
Hasliberg-Wasserwendi vom 30. Mai 1991
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g) Uberbauungsplan mit Sonderbauvorschriften Nr. 4 Ferienhaus-
zone ,Hag"“ Hasliberg-Wasserwendi vom 27. Oktober 1977 mit
Anderungen vom 19. Juli 1984 mit Anpassen des Perimeters an
den Teilplan Wasserwendi mit Streichung von Art. 4 und Art. 5

h) UeO Nr. 7, ,Hotel Viktoria“ Reuti vom 10.12.1993

i) UeO ,Beschneiung“vom 17.02.1998

k) UeO Nr. 14 ,Engi-Ost*, Reuti vom 06.10.2000

l) UeO ,Gemeinde-Naturschutzgebiet Bidmi“ vom 21.01.2002
m) UeO ,Kaserstatt“ vom 17.04.2003

n) UeO ,Parzelle Nr. 523, Jutenbiel”, Reuti vom 20.10.2006

o) Uberbauungsordnung ,Sagenacker — Hohfluh“ vom 11.09.1989
(Anderung, resp. Ablésung im Nachgang zur OPR in separatem
Verfahren geplant)
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Anmerkung

Anhang A: Grafische Darstellung

A1 Bauabstand von 6ffentlichen Strassen (Art. 19)

- — — — —— _>; mn. - = Strassenbaulinie
1,00 m
gziaml L Trotoirand

! Strassenrand

o : T g a = Bauabstand von &ffentlichen Strassen

b : Ahibahn o - bel Staatsstrassen: 5.00m

o e - bei Gemeindestrassen: 3.60m
- o G - bei Gassen mit vermindertem

S R Bauabstand gem. Zonenplan 1.20m
Bankell o Grundstiicksgrenze
R Zaun
l—a = Bauabstand
TR PO D VT 0 D03 9 A 0 0 0 e S 0 g 2 Strassenbaulinie

Der Abstand von Zaunen, Einfriedungen, nicht Sicht behindernden
Mauern und dergleichen zum Strassenrand muss bei Kantonsstras-
sen mindestens 50 cm und bei allen Gbrigen Strassen und Wegen
mindestens 30 cm betragen. Art. 56ff SV bleiben vorbehalten.

A2  Anordnung von Abstellplatzen (Art. 9)

Grenzabstand
von unbewohn-
en An- und
Nebenbauten

| [s.00m
falls fiir PW f

min. 2.40 m

Abstellplatz
min. 12.00 m2

A3 Grenz- und Gebaudeabstiande (Art. 23)

Gebiude ohne Mehrbreite und Mehrtiefe
(Grundabstédnde)

y/

gGA: Grosser Grenzabstand
kGA: Kleiner Grenzabstand

Vorsicht: Die Grenzabstidnde
zweier Gebdude diirfen sich
nicht iberschneiden

Gebdudebreite
(besonnte Léngsseite)
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Regel

Bemerkungen

A4  Winkelbauten und Gebaude mit gestaffeltem oder
unregelmassigem Grundriss

a) Der Grenzabstand und der Gebaudeabstand einer im Grundriss
gestaffelten Gebdudeseite werden von der Linie des mittleren
Abstandes dieser Geb&audeseite zur Grundstiucksgrenze aus ge-
messen

b) Die mittlere Abstandslinie ist parallel zur massgebenden Grund-
stiicksgrenze zu ziehen und zwar derart, dass die Uber die Linie
vorspringenden Grundrissflachen flachengleich sind mit den hin-
ter der Linie liegenden Grundriss-Rickspriingen (baufreie Fla-
chen)

c) Die mittlere Abstandslinie darf in keinem Punkt die reglementari-
schen Grenz- oder Gebdudeabstédnde unterschreiten

d) Einzelne Gebaudeteile oder Teile einer Gebaudegruppe kdénnen,
auch auf der besonnten Geb&udebreite (Langsseite), héchstens
bis zu dem von ihrer Ausdehnung berechneten kleinen Grenzab-
stand (Grundabstand und allfalliger Zuschlag) an die Nachbars-
grenze heranreichen

Die mittlere Abstandslinie verlauft parallel zu der massgebenden Grund-
stiicksgrenze. Die Flachen A und B missen gleich gross sein.

Der grosse Grenzabstand wird von der mittleren Abstandslinie aus gemes-
sen (rechtwinklig zur Fassade) und aus der Gesamtlange des Gebéaudes
errechnet.

Der Gebaudeteil A kdnnte noch néher an die sudliche Grundsticksgrenze
heranreichen (bis zu kGA), doch musste zur Kompensation die Flache B
entsprechend vergrdssert werden.

KGA KGA

R
N|
) l_

Flache A = Flache B

77

>

il
"

—

—- —- — mittlere Abstandslinie
—O—— Parzellengrenze

9GA

\
o L

G
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A5 Grenzabstand von Fassaden mit Laube und Balkon
(Art. 23)

VF < 50 % FF Balkonlénge (BL)

ZZZWZZ
V.o

U

FH

(1111

HG
¥ \ 4 GH

{ A
T LT
HG
' 3 ‘I -—«

VF > 50 % FF

BL: Balkonldnge
FF: Fassadenfliche
FH: Firsthéhe
GB: Gebéudebreite
LL: Laubenldnge
LT: Laubentiefe
GH: Gebdudehdhe
HG: Geschosshéhe
ol min. 230 m
VF: Vorbautenfliche
| Balkonldnge (BL) | KGA: klginer Grenz-
Fassadenlidnge (FL) | abstand

Laubenléinge (LL) GErmE s Creng

- B
Fassadentiache: FF= (FL-CHIXC8 | 11y an) [7gggidiaa /g; 2% (LT x HG) + (BL x HG)

resp.
(LL x HG) +(BL x HG)

<

Gebaudelange oder Gebdudebreite Gebéudelange oder Gebaudebreite

kGA
>

gGA

Grundstiicksgrenze

Falls die Fassadenflache zu mehr als 50 % durch Balkon-, Laubenbristun-
gen usw. bedeckt wird oder die Vorbauten aus einer Hangekonstruktion
bestehen, ist der Grenzabstand von der dusseren Bristung (Vorderkant
ausserer Laubenkonstruktion) aus zu messen.
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A6 Dachgestaltung (Art. 34)

/g\mA/i?. 1.00m

TILLT
-
X

b

DU

i B

DL: Dachldnge VDb: Vordach bergseits

DLL: Dachlinge der Lukarne VDg: Vordach giebelseitig (talseits) Trauththe
2 P . VDt:  Vordach traufseitig

ST (Eeb::dgl;efe VDL: Vordach der Laube
: al et VDLg: Vordach der Lukarne giebelseitig

LB:  Breite der Lukame = max. VDLt: Vordach der Lukarne traufseitig

1/3 DL und max. 1/2 GT
LDB: Dachbreite der Lukarne

1.00 m DLL  VDLg
Hinterdach Qvob )
VDLt
3
NSNNNNYN A
NN NN N
N N N t‘\\ S LB |LDB||GT
Neben b SRR
dach NNNNAN
N N\ N - \
A
A VDLt
SN SN gt v
\
Vordach
y'09 Y
ol LT gy
VDt Gebdudebreite VDt

Alle Dachflachen haben die gleiche Dachneigung aufzuweisen.
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A7 Gebaudehdhe bei gestaffelten Gebauden (Art. 31)

2.00m 175

—— gewachsener Boden
S mittlere Neigung des gewachsenen Bodens in der Falllinie des Gebdudegrundrisses

neues Terrain

=

A8 Geschosszahl (Art. 29)

Das Kellergeschoss z#hlt als Geschoss, wenn es im Mittel aller Fassaden bis Oberkant Erdgeschoss
gemessen den fertigen Boden um mehr als 1.20 m liberragt. Abgrabungen fiir Hauseingénge und
Garageneinfahrten, die zusammen nicht mehr als 5.00 m pro Fassadenbreite betragen, werden nicht

angerechnet.
|
OK Erdgeschossboden NN /
NN NN}
mittlere Hohe zwischen Oberkant - FlachenA+B+C+D-E-F
Erdgeschossboden und fertigem Terrain Gebdudeumfang
|
IIRILEDIINNNNNN DRARNRNEN =t
pii=id o~
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A9 Gebaudehéhen und Gebaudeproportionen (Art.

30+32)
Schnittlinie Fassadenflucht
Oberkant Firstbalken mit Oberkant Dachsparren
7 3
1 LTIy, K A
 SIH[HEIGEIEEE 3
[} . I
i GH
| A 4 L 4
< 1/2GB >le 1/2GB >
o Gebéudebreite <

___anrechenbare Gebéudebreite fiir die Proportionen (Firsthdhe) _ |

fertiges Terrain
— gewachsener Boden

A
FH = 65 % resp. 70 % aGB

I |

\ I ” “””ﬁl l]l"” ”””I tal- und schmalseits: GH + 1.00 m ;

GH bei Geb&ude Uiber 18.00 m Breite
GH +1.00m
nY Y

iﬁ* S

A10 Material, Baustoffe und Farbgebung (Art. 13)

-
——

REETAIE TZGT

Hinter-
dach Vordach

4 Sockelpartie in Mauerwerk
gewachsenes Terrain
neues Terrain
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Hinweis

Anhang B: Schutzobjektverzeichnis

B1 Lager- und Alpgebéaude

Alle traditionellen Geb&ude in den Alpldgern im Gemeindegebiet
von Hasliberg unterstehen Art. 49 BauR. Das heisst die Lager- und
Alpgebéaude sind in ihrer Bausubstanz und in ihrer Erscheinung in
der Landschaft zu erhalten.

Es wird auf die Beitragsmdglichkeiten des Schweizerischen Heimat-
schutzes fur Neueindeckungen mit Schindeln verwiesen. Der Ge-
meinderat kann auf Antrag weitere Unterstiitzungen zur Erneuerung
oder Erhaltung von schutzwirdigen Bauten und Gebiete gewéhren.
Es wird empfohlen, diesbezlglich Kontakt mit der Bauverwaltung
aufzunehmen. Diese wird die Beitragsgesuche weiterleiten und all-
fallige weitere Beitragsméglichkeiten abklaren und vermitteln.

B2 Geschiitzte Brunnen

Die im Verzeichnis aufgefihrten Brunnen sind an ihrem Standort
geschutzt. Sie durfen weder beseitigt noch verschoben werden. Alle
Anderungen an der Brunnenanlage sind bewilligungspflichtig.

Parz.- Brunnenbezeichnung Ort Eigentimer

Nr.

437 Trog Hohfluh Wehren-Heltenstein Werner /
Wehren Walter

508 Unnendorfbrunnen Hohfluh Mathyer Elisabeth

873 Postli Goldern Nageli Kaspar

927 Blatti Reuti Huber-Frei Alexander

1418 Begeli-Brunnen Hohfluh Einwohnergemeinde Hasliberg

2321 Obendorfbrunnen Hohfluh Blatter-Michel Hans
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B3

Findlinge und Einzelbaume

Die geschutzten Findlinge und Einzelbdume sind in ihrer Gesamter-
scheinung, Eigenheit und Fortbestand zu erhalten. Sie dirfen nur

mit Bewilligung veréndert oder beseitigt werden. Dabei ist fur gleich-
wertigen Ersatz zu sorgen.

Parz Nr. Ort- und Flurbezeich-  geschutztes Eigentimer
nung Objekt
57 Hibschenboden Felsnase Béuertgemeinde Hasliberg
84 REKA-Areal, Was- Mehrere Ein- REKA, Bern
serwendi zelbdume
118 Syten Wasserwendi Einzelbaum Blattler-Fischer Regina, Zenger-Nageli
Maya
190 Grinigraben, Reuti Felsen Muller-Willi Andreas / Miller Andreas
256 Obenbiel, Goldern Einzelbaum von Bergen Peter (54)
289 Nessligen Findlinge Wilhelm Dora
437 Gaéssli Hohfluh Einzelbaum Wehren-Helfenstein Werner + Wehren
Walter
460 Unnendorf, Hohfluh 2 Einzelbdume Heimann Max
492 Hostet, Reuti Einzelbaum Huber Urs
525 Eigen, Reuti Einzelbaum Gander Heidi
602 Goldern, Uf der Flud Einzelbaum Von Bergen-Schneider Peter
618 Hostet, Wasserwendi  Einzelbaum Zumbrunn-Jaggi Ruth
681 Bir Sagen, Unnendorf  Einzelbaum Jossi-Kiser Hans
789 Flieli Hohfluh Einzelbaum Schédeli-Lithi Elsbeth
857 Unnendorf, Hohfluh Einzelbaum Nageli-Hurlimann Heinz
868 Bir Sagen, Unnendorf  Einzelbaum Fuhrer-Né&geli Martha
965 Hostet Goldern Einzelbaum Neiger-Négeli Johann
1209 Sagenacher, Hohfluh  Einzelbaum Abplanalp Andreas
1292 Briinigstein, Reuti Findlinge Clair Regina Adelheid
1455 Wasserwendi Einzelbaum Moor Martha
1487 Géssli, Hohfluh 2 Einzelbdume Dé&hler Thomas
1491 Schlatti, Hohfluh Einzelbaum von Bergen Alexander, jun.
1978 Bir Sagen, Unnendorf  Einzelbaum Fuhrer-Né&geli Martha
1985 Hag, Wasserwendi Einzelbaum Suter Patrick
1986 Hag, Wasserwendi Einzelbaum Wernli Georg, Miller Kurt
2083 Hag, Wasserwendi Einzelbaum Fréhlich Christoph
2084 Hag, Wasserwendi Einzelbaum Fréhlich Christoph
2425 Hag, Wasserwendi Einzelbaum Schwarzenberger Alois + Gertrud
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B4 Geschiitzte Trockenmauern

Die im Verzeichnis aufgefiihrten Trockenmauern sind zu erhalten.
Sie durfen nicht beseitigt oder verunstaltet werden. Anderungen an
den Trockenmauern (z.B. Betonierungsarbeiten) oder deren Verle-
gung sind bewilligungspflichtig.

Parz. Nr.  Flurbezeichnung Ort Eigentimer

287 Wyssenflié Reuti von Weissenfluh Beat

380 Ethis Reuti Brog Arnold

469 Wyssenflid Reuti Zenger Hans

519 Under der Linden Reuti Schwellengemeinde Hasliberg

815 Louwenen Reuti Schild-Marti Werner

824 Under der Linden Reuti Vogler Christian & Elisabeth

965 Gmeindiweid Goldern Neiger-Négeli Johann

1403 Sattel Hohfluh Hefti Eduard

1434 Stutzli Hohfluh Erbengem. Willi-Anderegg Johannes

1507 Gmeindiweid Goldern Walder-Engler Ellen, Rau Juliane, Dietz
Roland, Dietz Dirk

1158A Gmeindliweid Goldern Neiger-Meier Hans

2429 Louwenen Reuti Fankhauser-Zwald Verena
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Anhang C

C1  Zonen mit Planungspflicht (ZPP)

ZPP Nr. Bezeichnung 1. Planungszweck
Empfindlichkeitsstufe 2. Art und Mass der Nutzung
(ES) 3. Gestaltungs- und Erschliessungsgrundsiatze
4. Weitere Bestimmungen
ZPP1  Engi West 1 Die ZPP ,Engi West’ bezweckt eine dicht bebaute Bebauung
ES Il mit hoher Wohnqualitat, die sich ins Ortsbild einordnet.

2 Art und Mass der Nutzung richten sich nach den Bestimmun-
gen der Zone WG 2, wobei die internen Gebaudeabsténde fur
eine bessere Anordnung der Bauten reduziert, im Bereich
nordlich der verlangerten Grundstlcksgrenze Parzellen Nrn.
1748/300 von der Gebaudehéhe im Umfang von max. 10 %
abgewichen und siidlich davon Bauten bei angemessener
Staffelung zusammengebaut werden kénnen.

3 Hauptgebaude mussen in Stellung und Gestalt einem traditio-
nellen Haslihaus entsprechend und mehrheitlich mindestens
zwei Wohnungen aufweisen. Gebaude sind in Gruppen anzu-
ordnen.

4 Mit der Realisierung von ,Engi West’ darf erst begonnen wer-
den, nachdem die Baufelder A bis C geméss Uberbauungs-
ordnung Nr. 14 ,Engi Ost’ erstellt sind.
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ZPP Nr. Bezeichnung
Empfindlichkeitsstufe
(ES)

Pop =

Planungszweck

Art und Mass der Nutzung

Gestaltungs- und Erschliessungsgrundsatze
Weitere Bestimmungen

ZPP 3 Wasserwendi
ES I

Die ZPP 3 ,Wasserwendi‘ bezweckt eine auf die Dorfrand- und
Hanglage sowie die Skipiste abgestimmte teilweise verdichte-
te Bebauung mit vorwiegend touristischer Nutzung.

Sektor A: Nutzungsart geméass Hotelzone, Hotel mit Apparte-
mentwohnungen sowie Wellness und dem Hotel dienende
Dienstleistungen.

A1: Hotel, Restaurant und hotelméassig bewirtschafteter Wohn-
raum; 4 Vollgeschosse, Geb&dudehdhe max. 13 m gemessen
ab EG-Kote; Ausbau Dach- zu Vollgeschoss, Erweiterung vor-
stehendes Sockel- und Erdgeschoss, max. 3430 m® BGF.

A2: terrassierte Appartementswohnungen und/oder Hotelzim-
mer, Einstellhalle fir mind. 20 Pw; max. 3000 m? BGF auf 5
Nutzungsebenen, davon 4 unter Strassenniveau. Eine Nut-
zungsuUbertragung im Sektor A ist gestattet.

Sektor B: lockere 2-geschossige Bebauung; bei hotelméssig
bewirtschafteten Wohnungen ist Art. 36 Abs. 9 anwendbar,
andernfalls 40% EWA; max. 2000 m? BGF; obere Zeile GB
max. 18 m, untere Zeile GB max. 14 m; kGA min. 3 m; Ge-
b&udeabstand min. 6 m; GH 6.5 m.

Die Gestaltung des Sektors A ist im Sinne des umzunutzen-
den Ferienheims Emmen unter Wahrung des Erscheinungs-
bilds weiter zu entwickeln. Obergeschosse im Bereich des
bestehenden Grundrisses. Neu- und Erweiterungsbauten sind
in einer zeitgemassen Architektur in Holz und Glas zu halten.
Flachdéacher sind soweit sie nicht als Terrasse genutzt werden
zu begrinen.

Der Sektor B ist angelehnt an die dérfliche Bauweise durch
zwei Bauzeilen mit Satteldéchern in einer zeitgemassen Archi-
tektur zu gestalten.

Die Erschliessung erfolgt von Norden ab der Wasserwen-
distrasse. Die Parkierung ist pro Sektor zu lésen.

Die mechanische Pistenpraparierung sowie der Skibetrieb auf
der Talabfahrt Twing (mind. 6 m breit) und auf dem Skipisten-
zugang von der Bus-Wendeschleife zur Talabfahrt (mind.

3.5 m breit) sind von Dezember bis 1 Woche nach Ostern zu
gewabhrleisten.

Die ZPP kann mit Teil-Uberbauungsordnungen umgesetzt
werden. Die Qualitatssicherung ist durch ein begleitetes Ver-
fahren sicherzustellen. Die Uberbauung der Sektoren A2 und
B setzt die Verlegung der Skipiste geméss Eintrag im Zonen-
plan an den unteren Rand voraus.
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Z6N Nr.

C2  Zonen fir 6ffentliche Nutzungen (Z6N)

Bezeichnung
Empfindlichkeitsstufe (ES)

wn =

Zweckbestimmung
Baupolizeiliche Masse
Weitere Bestimmungen

ZON A

Klinik Hasliberg
ESII

Bestehend; Erweiterung Klinik mit Restaurant und
Parkierungsanlage

GH gemass bestehender Bebauung OK Dachkan-
te; Firstrichtung parallel zum Hang; Geb&audebreite
frei; GA far Hauptbauten = 3 m; Parkdeck 1 m.
Um- und Erweiterungsbauten in zeitgemasser Ar-
chitektur. An-, Neben- und Zwischenbauten kénnen
mit Flachdach versehen werden. Andere Dacher
kdénnen bei guter Gesamtwirkung bewilligt werden.
Far gréssere Bauvorhaben wird eine Voranfrage
empfohlen.

ZON B

Bildung
ESII

Bestehend. Schulgebaude mit Nebenanlagen und
je eine Wohnung.

Baupolizeiliche Vorschriften: GH =10 m / GL frei /
GA=4m

Erweiterungen und Erneuerungen sind in einer
zeitgemassen Architektursprache mit Flachdach
gestattet. Umnutzungen im Rahmen der Nutzungs-
bestimmungen der Zone WG2 sind gestattet.

Z6N G

Gemeindehaus und Kongress-
zentrum
ES I

—

Bestehend.

OK Dachkante geméass bestehender Bebauung.
Firstrichtung parallel oder senkrecht zum Hang.
Gebaudelange: frei, GA =3 m

Um- und Erweiterungsbauten sind in Struktur und
Baugestaltung auf das bestehende Zentrum abzu-
stimmen.

ZONW

Wehrdienste
ES I

—

Bestehend. Zeitgemasse Nutzungserganzungen
Baupolizeiliche Vorschriften WG 2.

Um- und Erweiterungsbauten sind auf die beste-
hende Anlage abzustimmen.

Z6N S

Schitzenstand
ES IV

Bestehend. Larmschutzmassnahmen gemass
Stand der Technik.
Baupolizeiliche Vorschriften der WG 2.
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Z6N Nr. Bezeichnung
Empfindlichkeitsstufe (ES)

N =

Zweckbestimmung
Baupolizeiliche Masse
Weitere Bestimmungen

Z6N K Kirche
ES I

N

Bestehend. Erweiterungen und Nebenanlagen wie
Parkplatze.

Baupolizeiliche Vorschriften der WG 2.

Pro 5 Parkpléatze ist ein einheimischer Laubbaum
zu pflanzen.

ZONT Touristische Transportanlagen
ES I

Bestehend. Zweckgebundene Erweiterung und
Modernisierung

Baupolizeiliche Vorschriften: GH =12 m / GL frei /
GA =% GH / vorbehalten bleiben bahntechnisch
bedingt gréssere Abmessungen.

Ansprechende, zeitgeméasse Gestaltung als
Zweckbau

ZON P Parkplatze
ES I

N

Offentliche Parkierungsanlage. Kleine Nebenbau-
ten und Anlagen im 6ffentlichen Interesse sind ge-
stattet.

Baupolizeiliche Vorschriften fir Nebenbauten.
Parkflachen kénnen ausserhalb der Wintersaison
fur sportliche und kulturelle Veranstaltungen
verwendet werden.

Z6N Skipisten
ES 1

N

Im Bereich der Skipisten und Loipen sind keine
Bauten, Anlagen oder Nutzungen zuldssig, welche
die Préaparierung und Benutzung beeintrachtigen
kénnten. Vorbehalten bleiben weitergehende Best-
immungen einer Uberbauungsordnung.

Skipisten sind der Landwirtschaftszone Uberlagert.
Im Bereich von privaten Strassen und Wegen hat
der Skibetrieb vom 20. November bis max. 2 Wo-
chen nach Ostern Vorrang. Temporare, saisonbe-
dingte Bauten kdnnen zugelassen werden. Vertrag-
liche Vereinbarungen zwischen den Grundeigen-
timern und den Bahnen bleiben vorbehalten.
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Z6N Nr.

Bezeichnung
Empfindlichkeitsstufe (ES)

wn -

. Zweckbestimmung

Baupolizeiliche Masse
Weitere Bestimmungen

Z6N Q

Parkplatz Twing
ES IV

—

Parkplatz-Erweiterung

Baupolizeiliche Vorschriften fir Nebenbauten.

Die Anlage ist zu bewirtschaften. Fur Pw darf der
Parkplatz nur freigegeben werden, wenn das Park-
haus Twing Uberlastet ist. Nebennutzung offener
Holzlagerplatz ohne Bauten.

Z6N R

Parkhaus
ES I

N —=

Parkhaus Twing, zweckgebundene Erweiterungen
GH 13 m; Grenzabstand 3 m

Zweckbau mit Flachdach, resp. offenes Parkdeck.
Gewerbliche Nebennutzungen sind innerhalb des
Parkhauses zuldssig. Die Anlage ist zu bewirt-
schaften.

Z6N C

Garagierung Bergbahnen
ES I

Garagierung mit Werkstatte sowie Material-, Buro-,
Sanitar- und Aufenthaltsraum

GH 11 m gemessen ab Niveau Bidmistrasse;
Grenzabstand 3 m; GL im EG frei, Obergeschoss
max. 40 m

Erdgeschoss mit begriintem Flachdach, soweit
nicht als Arbeitsbereich genutzt; Obergeschoss
leicht geneigtes Schréagdach; Abstand zur Bid-
mistrasse mind. 8 m
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Einwohnergemeinde Hasliberg

Bezeichnung

Ergdnzung mit Anderung “Spielplatz Bidmi’ 24.09.2021
3 Zonen fiir Sport und Freizeitanlagen (ZSF)

Zonenvorschriften

Larmemp-
findlic hkeits-
stufe
ZSF aa ' Die ZSF aa «Natur- und Badesee sowie Reitplatz» ist fiir die Freizeitanla-
Natur- und gen «0ffentlicher Badesee mit Liegewiese» und «Reitsport» bestimmt. Ca.
Badesees o- 209% derBadea nlage sind naturnah zu gestalten.
wie Reitplatz
«Wasser- > Der Bereich westlich vom Wysstannenbéchli ist fir die Pferdehaltung mit
wendi» maximal 12 Pferdeboxen und einem Reit  platz vorgesehen. Bestehende Ba  u-
ES Il ten durfen im Rahmen der baupolizeilichen Masse der Landwirtschaftszone
mit einer maximalen Gebaudeldnge von 40 m umgenutzt und bis zu 30 %
erweitert werden.
> Im &stlichen Bereich sind zweckgebundene Infrastrukturbauten gestattet
wie Garderobe, Toilette, Kiosk mit Buvette, etc. Dazu kann das bestehe nde
Geb&ude umgenutzt und durch einen untergeordneten An- und Nebenbau
ergénzt werden. Im Ubrigen sind dazugehérige Anlagen der Erschliessung
und Umgebungsgestaltung mit maximal 2 Autoabstellplatzen zulassig. Die
Anlage basiert auf den bestehenden 6ffentlichen Parkierungsanlagen Twing
und der Zufahrt Gber den Panoramaweg. Vorbehalten bleiben die Nutzungs-
bestimmungen zur Skipi ste (ZON S).
* Fiir Neubauten im 8stlichen Bereich gelten die folgenden maximalen baup o-
lizeilichen Masse:
Gebaudehdéhe GH 5m
Gebaudelange GL 12 m
Geschosszahl G 1
Grenzabstand zur Landwirtschaftszone: min.4 m
> Die Zufahrt zur Bewirtschaftung der angrenzenden Grundstiicke ist zu ge-
wéhrleisten.
ZSF bb ' bestehend, 6ffentlich zu betreiben

Minigolfanlage
ES 1N

* Zweckgebundene Hochbauten nach den Vorschriften fiir An- und Nebe n-
bauten.

ZSF dd
Reiten
ES 1l

' Die ZSF dd «Reiten» ist fiir die Pferdehaltung, den Reitsport und die Pfer-
detherapie bestimmt .

> max. 1 Geb&aude mit den Abmessungen der Wohn- und Gewerbezone fiir
Stall, Aufenthalt und Nebenrdume, kein Wohnen, Dressurplatz von max.
800 m>.

> Die Zufahrt ist von Norden Uber die Bauzone sicherzustellen.
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Bezeichnung Zonenvorschriften

Larmemp-

findlichkeits-

stufe

ZSF cc ! Campingzonen bezwecken die Erstellung und den Betrieb von allgemein
Camping zugéanglichen Campingplatzen. Betriebstechnisch notwendige Einrichtungen
ES I wie interne Erschliessungswege, Abstellplatze und Grundbeleuchtung sowie

Ver- und Entsorgungsleitungen, sind zugelassen. Zum Campingbetrieb ge-
héren Geb&aude wie Sanitaranlagen, Biros, Kiosk, Aufenthaltsraum, Massen-
lager etc. sind gestattet. Dauerstandpléatze und eingeschossige Touristen-
bauten mit einer Grundflache von bis zu 40 m? (Bungalows) sind auf maximal
1/3 der Flache zulassig. Westlich des Ryti-Wegs sind Bungalows zwischen
Gebé&ude Nr. 302 und Nr. 302 E nicht gestattet.

2 Bauten und Einrichtungen sind sorgféltig und abgestimmt auf die Umge-
bung und Bedeutung des Ortes zu gestalten. Das Terrain ist so zu gestalten
und zu unterhalten, dass es bei Aufgabe der vorgesehenen Nutzung ohne
grésseren Aufwand wieder landwirtschaftlich genutzt werden kénnte. Gelén-
deanpassungen sind auf ein Minimum zu beschranken, d. h. Anpassungen
sind nur zur Nivellierung der einzelnen Stellplatze zuldssig. Stutzmauern sind
mit Natursteinen auszuflhren.

% Zum Schutze des Waldes sind im Baubewilligungsverfahren in Absprache
mit der Waldabteilung geeignete Abgrenzung und Waldabsténde festzule-

en.
I%Ur den Campingplatz Goldern gelten folgende minimalen Waldabstande:
Feste Bauten: 12 m
Dauerstandplatze: 10m
Temporare Platze fir Camper: 5 m (3 min besonderen Fallen mit Zu-

stimmung der Waldabteilung)
Zeltplatze, Erschliessungsanlagen: 3 m

* Fir die Nutzung und die Gestaltung der Campingplatze sind die Konzepte
der Gemeinde wegweisend. Fur feste und dauernde Einrichtungen wie Be-
triebsgebaude, Dauerstandplatze etc. ist eine Baubewilligung erforderlich.

®> Wohnungen und feste Behausungen (Bungalows und dgl.) missen hotel-
massig bewirtschaftet werden und durfen nicht abparzelliert werden.

® Als Voraussetzung fir die Bewilligung von Campingplatzen ist die Er-
schliessung vertraglich zu regeln. Dazu ist ein Gesamtkonzept vorzulegen,
das vom Gemeinderat zu genehmigen und fur die Baubewilligung verbindlich
ist. Mit dem Gesamtkonzept sind namentlich die Nutzung / Platzaufteilung,
die Erschliessung mit sémtlichen zum Betrieb vorgesehenen Installationen
und Einrichtungen, die Bau- und Umgebungsgestaltung mit der Hauptbe-
pflanzung sowie ein Betriebskonzept auszuweisen.
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Genehmigungsvermerke

Mitwirkung vom 27. Oktober — 1. Dezember 2006
11. Dezember 09 — 11. Januar 2010

Vorprifung 4. Juni 2010

Publikation im Amtsblatt vom 14.07. + 21.07.2010 / 08.09. + 15.09.2010

Publikation im Anzeiger vom 09.07. + 16.07.2010/10.09. + 17.09.2010
Offentliche Auflage vom 9. Juli — 9. August 2010
Nachtragliche Auflage vom 10. Sept. — 11. Oktober 2010

Einspracheverhandlungen vom  24., 26. und 30. August 2010

Erledigte Einsprachen 5
Unerledigte Einsprachen 7
Rechtsverwahrungen 17

Beschlossen durch den Gemeinderat am: 30. Juni + 1. September 2010
Beschlossen durch die Gemeindeversammlung am: 2. September 2010

Gemeinderat
Prasidentin Sekretar

Menk Blatter

Katrin Nageli-Liithi

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:
Hasliberg, ......L 5. NOV..2000....... Gemeindeschreiber:

==

Genehmigt durch das Amt fiir Gemeinden und Raumordnung

7 Jue) 181

" MWiedues
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Auflagevermerke

Publikation im Amtsblatt 23. + 30. Mérz 2011
Publikation im Anzeiger 25. Marz + 1. April 2011
Offentliche Auflage vom 25. Mérz — 26. April 2011

Einspracheverhandlungen -
Erledigte Einsprachen -
Unerledigte Einsprachen -

Rechtsverwahrungen -

Beschlossen durch den Gemeinderat am 23. Februar 2011

Prasidentin Sekretar

Katrin Nageli-Luthi Menk Blatter

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:
Hasliberg, ....... HJUNlZ[m ........ Gemeindeschreiber:

—,

GENEHMIGT durch das Amt 1
Gemeinden und Raumordnung

am.
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Grenzabstande

An- und Nebenbauten

Vorspringende Bauteile

Abort und Dlngergruben

Anhang D: Nachbarrecht / EG zum ZGB
C Baupolizeiliche Vorschriften
| Gestaltung

Art. 79

' Fur Bauten, welche den gewachsenen Boden in irgendeinem
Punkte um mehr als 1,2 m Uberragen, ist gegentber den Nachbar-
grundstucken ein Grenzabstand von wenigstens 3 m einzuhalten.
Vorbehalten sind die Vorschriften des 6ffentlichen Rechts Uber die
geschlossene oder anndhernd geschlossene Bauweise.

? Ist die geschlossene Bauweise zugelassen, aber nicht vorge-
schrieben, so hat der Grundeigentiimer, der die seitliche Umfas-
sungsmauer nicht an die Grenze stellt, einen Grenzabstand von 6 m
einzuhalten.

® Wurde nach friiherem Baurecht ein Nachbargebdude mit einer
Umfassungsmauer an die Grenze erstellt, so ist der Anbau im glei-
chen Umfang gestattet.

Art. 79a

Fir eingeschossige An- und Nebenbauten, die nicht fir den dau-
ernden Aufenthalt von Menschen oder Tieren bestimmt sind, genugt
ein Grenzabstand von 2 m sofern die mittlere Fassadenhdhe dieser
Bauten 4 m und ihre Grundflache 60 m? nicht Gibersteigen.

Art. 79b

Vorspringende offene Bauteile wie Vordacher, Vortreppen und Bal-
kone dirfen von der Umfassungsmauer aus gemessen hdchstens
1,20 m in den Grenzabstand hineinragen.

Art. 79¢

! Anlagen zur Aufnahme von Abortstoffen, Jauche, Diinger und an-
deren Ubel riechenden Abféllen sind in einem Abstand von wenigs-
tens 3 m von der Grenze zu erstellen.

2 Werden diese Anlagen so gebaut, dass keine Beeintrachtigung der
Nachbarn eintreten kann, so braucht der Grenzabstand nicht einge-
halten zu werden, wenn sie den gewachsenen Boden nicht um
mehr als 1,2 m Uberragen.
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Hofstattrecht

Brandmauern
Pflicht

Brandmauern
Mitbenltzung

Brandmauern
Erhéhung

Stitzmauern und B6-
schungen

Pflicht zur Errichtung;
Ausfuhrung

Art. 79d

! Wird ein Gebaude durch Elementarereignisse ganz oder teilweise
zerstort, so darf es innert finf Jahren ohne Rucksicht auf den privat-
rechtlichen Grenzabstand in seinem friiheren Ausmass wieder auf-
gebaut werden.

? Die Frist ist eingehalten, wenn vor ihrem Ablauf das Baugesuch
gestellt ist. Der Wiederaufbau ist ohne willkurliche Unterbrechung
durchzufihren.

Art. 79e

Gebéaude, die an die Grenze gestellt werden, sind grenzseitig mit
einer Brandmauer zu versehen.

Art. 79f

' Das Recht, eine vom Nachbarn erstellte Brandmauer mitzuben(t-
zen, wird durch Einkauf in das Miteigentum erworben.

2 Fir das Mitbeniitzungsrecht ist eine Entschadigung zu bezahlen,
welche entsprechend dem Interesse der beteiligten Nachbarn an
der Brandmauer festzuhalten ist.

® Eigentums- und Beniitzungsrechte, die der Nachbar an der beste-
henden Brandmauer erworben hat, kénnen im Grundbuch ange-
merkt werden.

Art. 799

Jeder Miteigentimer ist berechtigt, die Brandmauer auf seine Kos-
ten zu erhéhen oder tiefer in den Boden hinunterzufiihren. Baut der
Nachbar an das neu erstellte Mauerstiick an, so hat er sich geméass
Artikel 79f Absatz 2 einzukaufen.

Art. 79h

! Wer langs der Grenze Auffilllungen oder Abgrabungen ausfiihrt,
hat das Nachbargrundstuck durch Bédschungen oder Stutzmauern
zu sichern.

2 Bdéschungsneigungen diirfen hdchstens 45° (100 %) betragen. In
steilem Gelande bleibt eine stérkere Neigung naturlich entstandener
oder genugend gesicherter B6schung vorbehalten.

® Die Stiitzmauer darf an die Grenze gestellt werden. Dient sie der
Auffullung, so darf sie den gewachsenen Boden des héher gelege-
nen Grundstickes héchstens um 1,2 m Uberragen.
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Statzmauern und B6-
schungen
Eigentum

Einfriedungen

Baume und Straucher

Entzug von Licht und
Sonne

Art. 79i

! Eine Stiitzmauer, welche auf der Grenze steht, gilt als Bestandteil
des Grundstlckes, dessen Eigentiimer sie erstellt hat. Kann dies
nicht festgestellt werden, so wird Miteigentum beider Nachbarn an-
genommen.

% Im Ubrigen sind die Vorschriften iiber die Brandmauern sinnge-
méss anwendbar.

Art. 79k

! Einfriedungen wie Holzwande, Mauern, Zaune, bis zu einer Héhe
von 1,2 m vom gewachsenen Boden des héher gelegenen Grund-
stiickes aus gemessen, durfen an die Grenze gestellt werden.

2 Hohere Einfriedungen sind um das Mass der Mehrhéhe von der
Grenze zuriickzunehmen, jedoch héchstens auf 3 m.

® Fiir Griinhecken gelten um 50 cm erhéhte Abstande; diese sind
bis zur Mitte der Pflanzstelle zu messen.

Art. 791

' Fur Baume und Straucher, die nach Inkrafttreten dieser Bestim-
mungen gepflanzt werden, sind wenigstens die folgenden, bis zur
Mitte der Pflanzstelle zu messenden Grenzabstande einzuhalten:

- 5 m fur hochstdmmige Baume, die nicht zu den Obstb&dumen ge-
hoéren, sowie fir Nussbaume;

- 3 m fur hochstdmmige Obstbaume;

- 1 m far Zwergobstbdume, Zierbdume und Spaliere, sofern sie stets
auf eine H6éhe von 3 m zurlick geschnitten werden;

- 50 cm fur Zierstraucher bis zu einer Hohe von 2 m sowie Beeren-
straucher und Reben.

? Diese Absténde gelten auch fiir wild wachsende Baume und
Stréucher.

® Der Anspruch auf Beseitigung zu naher Pflanzungen verjéhrt nach
finf Jahren. Die Einhaltung der Maximalhéhen kann jederzeit ver-
langt werden.

Art. 79m

! Werden wohnhygienische Verhaltnisse durch den Schattenwurf
hochstammiger Baume wesentlich beeintrachtigt, so ist deren Ei-
gentimer verpflichtet, die stérenden Bdume gegen angemessene
Entschadigung auf ein tragbares Mass zuruick zuschneiden und sie
noétigenfalls zu beseitigen.
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Benutzung von Mauern
an der Grenze

Betreten des nachbarli-
chen Grundes

2 Vorbehalten bleiben entgegenstehende &ffentliche Interessen,
insbesondere des Natur- und Heimatschutzes und des Schutzes
von Alleen.

Art. 79n

An Mauern und Wanden, die sich an oder auf der Grenze befinden,
darf der Nachbar unschéadliche Vorrichtungen, namentlich Spaliere,
anbringen.

Art.790

Der Nachbar hat das Betreten oder die voribergehende Benutzung
seines Grundstiickes zu gestatten, wenn dies erforderlich ist fur die
Einrichtung oder den Unterhalt von Bauten, Strassen, Pflanzungen
langs der Grenze oder von sonstigen Anlagen wie Leitungen. Er ist
rechtzeitig zu benachrichtigen und hat Anspruch auf méglichste
Schonung und vollen Schadenersatz.
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Anhang E: Verzeichnis eidg. und kant. Erlasse

Stand 1. April 2010

A. Bau- und Planungsrecht
- Bundesgesetz Uber die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (RPG, SR 700)
- Verordnung uber die Raumplanung vom 28. Juni 2000 (RPV, SR 700.1)

- Wohnbau- und Eigentumsférderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG,
SR 843)

- Gesetz Uber die Erhaltung von Wohnraum vom 9. September 1975 (BSG
853.1)

- Gesetz Uber die Verbesserung des Wohnungsangebotes vom 7. Februar
1978 (BSG 854.1)

- Koordinationsgesetz vom 21. Marz 1994 (KoG, BSG 724.1)
- Baugesetz des Kantons Bern vom 9. Juni 1985 (BauG, BSG 721.0)

- Dekret Uber das Baubewilligungsverfahren vom 22. Méarz 1994 (BewD,
BSG 725.1)

- Bauverordnung vom 6. Méarz 1985 (BauV, BSG 721.1)

- Verordnung Uber die kantonale Kommission zur Wahrung der Interessen
der Behinderten im Bauwesen (BBKV) vom 23. August 1995 (BSG
725.211)

- Verordnung Uber die kantonale Kommission zur Pflege der Orts- und
Landschaftsbilder (OLK) vom 14. August 1996 (BSG 426.221)

- Dekret Uber das Normalbaureglement vom 10. Februar 1970 (BSG
723.13)

- Dekret Uber die Umlegung von Baugebiet, die Grenzregulierung und die
Ablésung oder Verlegung von Dienstbarkeiten vom 12. Februar 1985
(Baulandumlegungsdekret, BUD, BSG 728.1)

- Dekret Uber die Beitrage der Grundeigentiimer von Erschliessungsanla-
gen und an weitere 6ffentliche Werke und Massnahmen vom 12. Februar
1985 (Grundeigentimerbeitragsdekret, GBD, BSG 732.123.44)

B. Strassenbau, Eisenbahnen und Luftfahrt
- Strassengesetz vom 4. Juni 2008 (SG; BSG 732.11)
- Strassenverordnung vom 4. Juni 2008 (SG; BSG 732.11)

- Bundesgesetz Uber Fuss- und Wanderwege vom 4. Oktober 1985 (FWG,
SR 704)

- Verordnung uber Fuss- und Wanderwege vom 26. November 1986
(FWV, SR 704.1)

- Verordnung zur vorlaufigen Regelung der Einfihrung des Bundesgeset-
zes Uber Fuss- und Wanderwege im Kanton Bern vom 27. April 1988
(EV/IFWG, BSG 705.111)

- Luftfahrtgesetz vom 21. Dezember 1948 (LFG, SR 748.0)



Baureglement (BauR)
Einwohnergemeinde Hasliberg

55

C. Wasser

- Bundesgesetz Uber den Schutz der Gewasser vom 24. Januar 1991
(GSchG, SR 814.20)

- Gewasserschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV, SR
814.201)

- Kantonales Gewdasserschutzgesetz vom 11. November 1996 (KSchG,
BSG 821.0)

- Kantonale Gewasserschutzverordnung vom 24. Marz 1999 (KGV, BSG
821.1)

- Wassernutzungsgesetz vom 23. November 1997 (WNG, BSG 752.41)
- Wasserversorgungsgesetz vom 11. November 1996 (WVG, BSG 752.32)

- Gesetz Uber Gewasserunterhalt und Wasserbau vom 14. Februar 1989
(Wasserbaugesetz, WBG, BSG 751.11)

- Wasserbauverordnung vom 15. November 1989 (WBV, BSG 751.111.1)

D. Energie- und Leitungswesen
- Energiegesetz vom 14. Mai 1981 (BSG 741.1)
- Allgemeine Energieverordnung vom 13. Januar 2003 (BSG 741.111)

- Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstroman-
lagen vom 24. Juni 1902 (Elektrizitdtsgesetz, SR 734.0)

- Verordnung Uber das Plangenehmigungsverfahren fir elektrische Anla-
gen vom 2. Februar 2000 (VPeA, SR 734.25)

- Rohrleitungsgesetz vom 4. Oktober 1963 (SR 746.1)

E. Umweltschutz, Natur- und Heimatschutz

- Bundesgesetz tUber den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 (USG, SR
814.01)

- Verordnung Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung vom 19. Oktober
1988 (UVPV, SR 814.011)

- Kant. Verordnung uber die Umweltvertraglichkeitsprifung vom 16. Mai
1990 (KUVPV, BSG 820.111)

- Verordnung Uber den Schutz vor Stérfallen vom 27. Februar 1991 (StFV,
SR 814.012)

- EinfUhrungsverordnung zur eidgendssischen Stérfallverordnung vom
22. September 1993 (EV StFV, BSG 820.131)

- Verordnung Uber umweltgefahrdende Stoffe vom 9. Juni 1986 (StoV,
SR 814.013)

- Kantonale Stoffverordnung vom 16. Mai 1990 (KStoV, BSG 820.121)

- Verordnung Uber den Verkehr mit Sonderabféllen vom 12. November
1986 (VVS, SR 814.610)

- Technische Verordnung Uber Abfalle vom 10. Dezember 1990 (TVA,
SR 814.600)

- Gesetz Uber die Abfalle vom 7. Dezember 1986 (BSG 822.1)

- Verordnung Uber die Bezeichnung der im Bereich des Umweltschutzes
beschwerdeberechtigten Umweltschutzorganisationen vom 27. Juni 1990
(VBO, SR 814.076)

- Verordnung Uber Belastungen im Boden vom 1. Juli 1998 (VBBo, SR
814.12)

- Bodenschutzverordnung vom 4. Juli 1990 (BSV, BSG 825.111)

- Luftreinhalteverordnung vom 16. Dezember 1985 (LRV, SR
814.318.142.1)
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- Gesetz zur Reinhaltung der Luft vom 16. November 1989 (Lufthygiene-
gesetz, BSG 823.1)

- Verordnung Uber den Vollzug des Gesetzes zur Reinhaltung der Luft
vom 23. Mai 1990 (LHV, BSG 823.111)

- Larmschutzverordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV, SR 814.41)
- Kant. Larmschutzverordnung vom 16. Mai 1990 (KLSV, BSG 824.761)

- Bundesgesetz Uber die Jagd und den Schutz wildlebender Sdugetiere
und Végel vom 20. Juni 1986 (Jagdgesetz, JSG, SR 922.0)

- Gesetz Uber Jagd und Wildtierschutz vom 25. Marz 2002 (BSG 922.11)
- Bundesgesetz Uber die Fischerei vom 21. Juni 1991 (SR 923.0)

- Bundesgesetz tUber den Natur- und Heimatschutz vom 1. Juli 1966
(NHG, SR 451)

- Verordnung Uber den Natur- und Heimatschutz vom 16. Januar 1991
(NHV, SR 451.1)

- Verordnung Uber das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenk-
maler vom 10. August 1977 (VBLN, SR 451.11)

- Verordnung Uber das Bundesinventar der schitzenswerten Ortsbilder
der Schweiz vom 9. September 1981 (VISOS, SR 451.12)

- Verordnung iiber den Schutz der Hoch- und Ubergangsmoore von natio-
naler Bedeutung vom 21. Januar 1991 (Hochmoorverordnung, SR
451.32)

- Naturschutzgesetz vom 15. September 1992 (NSchG, BSG 426.11)
- Naturschutzverordnung vom 10. November 1993 (NSchV, BSG 426.111)

- Verordnung Uber die Erhaltung der Lebensgrundlagen und der Kultur-
landschaft vom 5. November 1997 (LKV, BSG 910.112)

- Gesetz vom 8. September 1999 uber die Denkmalpflege (Denkmalpfle-
gegesetz, DPG, BSG 426.41)

- Verordnung vom 25. Oktober 2000 Uber die Denkmalpflege (Denkmal-
pflegeverordnung, DPV, BSG 426.411)

F. Land- und Forstwirtschaft

- Bundesgesetz lber das bauerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991
(BGBB, SR 211.412.11)

— Gesetz Uber das bauerliche Boden- und Pachtrecht vom 21. Juni 1995
(BPG, BSG 215.124.1)

- Bundesgesetz Uber die Landwirtschaft vom 29. April 1998 (LWG, SR
910.1)

- Kantonales Landwirtschaftsgesetz vom 16. Juni 1997 (KLwG, BSG
910.1)

- Gesetz Uber das Verfahren bei Boden- und Waldverbesserungen vom
16. Juni 1997 (VBWG, BSG 913.1)

- Verordnung Uber das Verfahren bei Boden- und Waldverbesserungen
vom 5. November 1997 (VBWV, BSG 913.111)

- Bundesgesetz Uber den Wald vom 4. Oktober 1991 (WaG, SR 921.0)
- Kantonales Waldgesetz vom 5. Mai 1997 (KWaG, BSG 921.11)

- Kantonale Waldverordnung vom 29. Oktober 1997 (KWaV, BSG
921.111)

G. Gewerbe, Arbeitnehmerschutz

- Gesetz Uber Handel und Gewerbe vom 4. November 1992 (Gewerbege-
setz, BSG 930.1)

- Gastgewerbegesetz vom 11. November 1993 (GGG, BSG 935.11)
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- Gastgewerbeverordnung vom 13. April 1994 (GGV, BSG 935.111)

- Bundesgesetz Uber die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel vom
13. Mérz 1964 (Arbeitsgesetz, SR 822.11)

- Gesetz vom 4. November 1992 Uber die Arbeit, Betriebe und Anlagen
(ABAG, BSG 832.01)

- Verordnung vom 19. Mai 1993 Uber die Arbeit, Betriebe und Anlagen
(ABAV, BSG 832.011)

H. Feuerpolizei

- Feuerschutz- und Feuerwehrgesetz vom 20. Januar 1994 (FFG,
BSG 871.11)

- Feuerschutz- und Feuerwehrverordnung vom 11. Mai 1994 (FFV,
BSG 871.111)

- Gesetz Uber die Gebaudeversicherung vom 6. Juni 1971 (BSG 873.11)

l. Privates Bau- und Pflanzenrecht

- Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR
210)

- EinfUhrungsgesetz zum Schweiz. Zivilgesetzbuch vom 28. Mai 1911 (EG
ZGB, BSG 211.1)

K. Gemeindewesen
- Gemeindegesetz vom 16. Marz 1998 (GG, BSG 170.11)
- Gemeindeverordnung vom 16. Dezember 1998 (GV, BSG 170.111)

L. Verfahren; Rechtspflege

- Bundesgesetz lber die Organisation der Bundesrechtspflege vom 16.
Dezember 1943 (OG, SR 173.110)

- Bundesgesetz Uber den Fristenlauf an Samstagen vom 21. Juni 1963
(SR 173.110.3)

- Bundesgesetz Uber das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968
(VwVG, SR 172.021)

- Gesetz Uber die Verwaltungsrechtspflege vom 23. Mai 1989 (VRPG,
BSG 155.21)

- Bundesgesetz Uber die Enteignung vom 20. Juni 1930 (SR 711) Enteig-
nungsgesetz vom 3. Oktober 1965 (EntG, BSG 711.0)
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Anhang F: Abklrzungen

Abs.
AGR
Art.
AZ
BauG
BauR
BauV
BewD
Bst.
dgl.
DS
E
EG z ZGB
eidg.
EWA
f/ ff
FH
FZ
G
GB
GG
gGA
GH
GL
Gr
GT
GZ
HZ
kGA
kt.
Lit.
LWZ
OLK
RPG
SG
SBV
SV
TZ
UeO

UK
WBG
WG 2
ZGB
Z6N
ZP
ZPP
ZSF

Absatz

Amt fir Gemeinden und Raumordnung
Artikel

Ausnutzungsziffer

Baugesetz des Kantons Bern
Baureglement der Gemeinde
Bauverordnung des Kantons Bern
Baubewilligungsdekret des Kantons Bern
Buchstabe

dergleichen

Dorfschutzzone

Empfindlichkeitsstufe
Einflhrungsgesetz zum Zivilgesetzbuch
eidgenossisch

Erstwohnungsanteil

folgend / und folgende

Firsthbhe

Ferienhauszone

Gewerbezone

Gebaudebreite auch Gebaudelange genannt

Gemeindegesetz
grosser Grenzabstand
Gebaudehdhe

Gebéaudelédnge auch Geb&udebreite genannt

Grlinzone
Gebaudetiefe
Geschosszahl
Hotelzone

kleiner Grenzabstand
kantonal

Litera
Landwirtschaftszone

Kommission zur Pflege der Orts- und Landschaftsbilder

eidg. Raumplanungsgesetz
Strassengesetz des Kantons Bern
Sonderbauvorschriften
Strassenverordnung

Tourismuszone
Uberbauungsordnung

ungezontes oder Ubriges Gebiet
Unterkante

Wasserbaugesetz des Kantons Bern
Wohn- und Gewerbezone 2-geschossig
Zivilgesetzbuch

Zone far 6ffentliche Nutzungen
Zonenplan

Zone mit Planungspflicht

Zone fur Sport und Freizeitanlagen
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weitere Unterlagen:

e Erlauterungsbericht

Mai 2021

Hasliberg/BMH Hasliberg ZSF Bidmi
06381/4_Resultate/Baureglementsanderung/6381_BRA_210531_GE

ecoptima - Spitalgasse 34 - Postfach - 3001 Bern - Telefon 031 310 50 80 - Fax 031 310 50 81 - www.ecoptima.ch - info@ecoptima.ch



Auszug aus dem Baureglement (Ergdnzung rot)

Anhang C3 Zone fiir Sport und Freizeitanlagen (ZSF)

Zonen fur Sport und Freizeitanlagen (ZSF) (Art. 43)

ZSF aa unverandert
ZSF bb unverandert
ZSF dd unverandert
ZSF cc unverandert

Bezeichnung
Larmempfindlich-
keitsstufe

Zonenvorschriften

/SF ee
Spielplatz Bidmi
ES Il

Die ZSF ee «Spielplatz Bidmi» ist flr einen Kinderspielplatz be-
stimmt. Zulassig sind zweckgebundene Bauten und Anlagen wie
Baumhauser, Rutschen, Kletternetze, Kriechrohren, Balancierpfade,
etc. sowie ein gedeckter Unterstand zur Grillstelle.

2 Der Spielplatz Bidmi ist kindergerecht und bezlglich ausserem Er-
scheinungsbild so zu gestalten, dass er sich ins Landschaftsbild ein-
fugt. Insbesondere sind ortstypische Materialien sowie standortge-
rechte Baume und Straucher zu verwenden. Es sind durchlassige
Bodenbeldge aus naturlichen Materialien vorzusehen.

3 Die bestehende, 6ffentliche Grillstelle der Gemeinde ist in die Frei-
zeitanlage zu integrieren. Der Baumbestand ist zu erhalten. Der Un-
terhalt der Grillstelle, die Abfallentsorgung und die Benutzung der
sanitaren Anlagen der Bahn sind vertraglich vor Erteilung einer Bau-
bewilligung zu regeln.

“ Der Betrieb der Skipiste darf weder durch Gelandeveranderungen
noch die Nutzung des Spielplatzes eingeschrankt werden. Im Bereich
der Skipiste sind Spielgeréte, Zaune, ect. demontierbar zu erstellen.

5 Die zufahrt zur Bewirtschaftung der angrenzenden Grundstlicke ist
zu gewahrleisten. Gegenuber der Strasse ist der Spielplatz zum
Schutz spielender Kinder mit einem Holzzaun und mind. 50 cm Ab-
stand zum Fahrbahnrand zu sichern.

ecoptima



Genehmigungsvermerke

Voranfrage vom
Mitwirkung vom
Vorprufung vom

Publikation im Amtsblatt vom
Publikation im amtlichen Anzeiger vom
Offentliche Auflage vom

Einspracheverhandlungen am

Erledigte Einsprachen
Unerledigte Einsprachen
Rechtsverwahrungen

Beschlossen durch den Gemeinderat am
Beschlossen durch die Gemeindeversammlung am

Nachtrégliche Auflage

Publikation im Amtsblatt vom
Publikation im amtlichen Anzeiger vom
Offentliche Auflage vom

Nachtragliche Anderung mit Zustimmung

27. August 2018
01.02.2019 - 04.03.2019
4.Juli 2019

16. Oktober 2019
11. Oktober 2019
16.10. - 15.11.2019

keine

14.12.2019 / 31. Mai 2021
28.11.2019

4.12.2019
6.12.2019
6.12.2019 - 6.1.2020

im Verfahren nach Art. 122 Abs. 1+2 BauV 26. Mai 2021 ‘;U(‘
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Monika Wehren

Genehmigt durch das kantonale Amt fiir

Monika Wehren
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Basis Anpassung an die BMBYV (Beschlussfassung Juni 2022)
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Anhang C

C2  Zonen fiir 6ffentliche Nutzungen (Z6N)

Z6N Nr. Bezeichnung

1
Empfindlichkeitsstufe (ES) 2.
3. Weitere Bestimmungen

. Zweckbestimmung

Baupolizeiliche Masse

—

ZO6N A Klinik Hasliberg
ES Il

Bestehend; Erweiterung Klinik mit Restaurant und
Parkierungsanlage

Fh tr geméss bestehender Bebauung, Firstrichtung
parallel zum Hang; Gebaudelange frei; Grenzab-
stand far Hauptbauten = 3 m; Parkdeck 1 m. (Fassung
22. Juni 2022)

Um- und Erweiterungsbauten in zeitgemasser Ar-
chitektur. An- und Kleinbauten im Zwischenraum
kénnen mit Flachdach versehen werden. Andere
Déacher kénnen bei guter Gesamtwirkung bewilligt
werden. Gréssere Neubauten erfordern bezliglich
Einordnung ins Orts- und Landschaftsbild eine
fachliche Beurteilung. Fargréssere-Bauvorhaben

Es wird eine Voranfrage empfohlen. (Fassung 22. Juni
2022/7. Juni 2023)
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Genehmigungsvermerke (Anhang C2, Z6N A)

Mitwirkung vom 4. Méarz — 4. April 2022
Vorprifung 12. Januar 2023

Publikation im Amtsblatt vom 19. April 2023
Publikation im amtl. Anzeiger vom 21. + 28. April 2023
Offentliche Auflage vom 21. April — 22. Mai 2023

Einspracheverhandlungen vom

Erledigte Einsprachen -
Unerledigte Einsprachen -
Rechtsverwahrungen -

Beschlossen durch den Gemeinderat am: 30. Mérz 2023
Beschlossen durch die Gemeindeversammlung am: 7. Juni 2023

Gemeinderat

Prasident Sekretarin
© /7

Schild Arnold Wehren Monika

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:
Hasliberg, At 6.9 oY ngzfindeschreiberin:

} LWC"\ \)O:L, e~

Wehren Monika

Genehmigt durch

/

as’Amt fiir Gemeinden und Raumordnung 0 8, Dez, 2023




	NPL_NF_414; Genehmigungsvermerke; Hasliberg; Änderung Zonenplan und Baureglement, Zone für Sport und Freizeitanlagen ZSF ee, Spielplatz Bidmi.pdf
	Page 1

	NPL_NF_1028; Genehmigungsvermerke; Hasliberg; Änderung Zonenplan und Baureglement Reha-Klinik, Parzelle Nr. 434, Hohfluh.pdf
	Page 1

	NPL_NF_1028; Genehmigungsvermerke; Hasliberg; Änderung Zonenplan und Baureglement Reha-Klinik, Parzelle Nr. 434, Hohfluh.pdf
	Page 1

	NPL_NF_1028; Genehmigungsvermerke; Hasliberg; Änderung Zonenplan und Baureglement Reha-Klinik, Parzelle Nr. 434, Hohfluh.pdf
	Page 1


